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Die gesetzlichen Vorschriften aus den Regelungsbereichen des Bodenschutz-, Wasser- und Kreislaufwirt-

schaftsrechts sind immer zu beachten, insbesondere Abschnitt 4 (§§18 bis 24) der BBodSchV. 

Planung und Durchführung von Untersuchungen sind in jedem Fall nachvollziehbar zu dokumentieren, 

einschließlich der jeweiligen konkreten Aufgabenstellungen und Begründungen für die gewählte Vorge-

hensweise. Die folgenden speziellen Anforderungen stellen Mindestanforderungen dar, von denen nur in 

Einzelfällen begründet abgewichen werden sollte. 

Auch aus haushaltsrechtlichen Gründen ist bei öffentlicher Auftragsvergabe eine Begründung für die Not-

wendigkeit der Untersuchungen erforderlich. 

Dieser Anhang umfasst die folgenden spezifischen Anforderungen: 

A-2.1.2.1 Untersuchungsmethoden ohne Probenahme 

A-2.1.2.2 Allgemeines zu Untersuchungen mit Probenahme 

A-2.1.2.3 Boden- und Bodenmaterialuntersuchungen 

A-2.1.2.4 Bodenluft-Untersuchungen 

A-2.1.2.5 Sickerwasser-Untersuchungen 

A-2.1.2.6 Grundwasser-Untersuchungen 

A-2.1.2.7 Überwachung durch wiederholte Messungen (Monitoring) 

A-2.1.2.8 Berücksichtigung natürlicher Schadstoffminderungsprozesse 

A-2.1.2.9 Parameterauswahl - Einsatz von Summenparametern 

A-2.1.2.10 Untersuchung und Bewertung von leichtflüchtigen Substanzen 

 

A-2.1.2 Spezifische Anforderungen an die 
Planung und Durchführung von  
Untersuchungen 
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A-2.1.2.1 Untersuchungsmethoden  

ohne Probenahme 

Auch ohne die Entnahme und Untersuchung von 

Proben lassen sich Informationen über den Zu-

stand einer Liegenschaft und die Beschaffenheit 

ihres Untergrundes gewinnen. Die hierfür einge-

setzten Methoden lassen sich unterteilen in: 

• Recherchen und Begehungen 

• Fernerkundung (Primärauswertung von Luft-

bildern und Airborne-Laserscandaten), 

• geophysikalische Messungen, 

• chemische und physikalische Messungen vor 

Ort, 

• hydraulische und hydrologische Messungen 

(z.B. Wasserstands- und Abflussmessungen), 

• numerische Simulationen, Modellrechnungen 

und Berechnungen aus vorliegenden Mess-

daten (z.B. Frachten, Verdünnungen, Trans-

portraten). 

Zusammenfassende Informationen zu den tech-

nischen Verfahren (Datenblätter mit Verfahrens-

beschreibung, empfohlene Anwendungsszena-

rien, ausgewählte technische Parameter, Kosten, 

Auswertebeispiele) sind dem Anhang A-4 zu ent-

nehmen.  

A-2.1.2.2 Allgemeines zu Untersuchun-

gen mit Probenahme 

Untersuchungen mit Probenahme werden allge-

mein untergliedert nach dem beprobten Medium 

in  

• Boden- (bzw. Feststoff-) 

• Luft- (bzw. Gas-) und  

• Wasser- (bzw. Sickerwasser-/Flüssigkeits-) 

Untersuchungen.  

Untersuchungen von Bodenluft, Raumluft u. ä. 

sind in der Regel nur als unterstützende Messun-

gen vorgesehen. Die zu untersuchenden Medien 

können nicht als Ganzes untersucht werden, so 

dass ihre Eigenschaften an den entnommenen 

Proben stellvertretend ermittelt werden müssen. 

Die an den Proben gewonnenen Daten können 

nur mit zusätzlichen Informationen oder plau-

siblen Annahmen auf die Umgebung ihrer Ent-

nahme übertragen werden. 

Die Beschaffung von Informationen mit Hilfe 

der Untersuchung von Proben muss nach Klären 

der genauen Aufgabenstellung (dem Zweck des 

Untersuchungsprogramms) daher grundsätzlich 

über die folgenden Schritte erfolgen (Aufzählung 

nach dem Infoblatt AH BoGwS aktuell, Ausgabe 

18/2016; Bezug über www.leitstelle-des-bun-

des.de): 

1. Abgrenzung des zu untersuchenden Materi-

als/der zu untersuchenden Fläche/des zu be-

trachtenden Grundwasserssystems (wofür 

wird eine Information benötigt und wofür 

nicht mehr), 

2. Erstbetrachtung zur Einschätzung auftreten-

der Heterogenitäten (nach der Entstehung) 

bzw. Inhomogenitäten (nach der materialin-

ternen Stoffverteilung), zur Beurteilung der 

Notwendigkeit, Teil-Populationen zu unter-

scheiden, und zur Entwicklung eines vorläufi-

gen konzeptionellen Modells, 

3. Festlegung einer Probenahmestrategie (Be-

probungsgegenstand, Einzel- oder Mischpro-

ben, Abpumpvolumina, Probenahmepunkte, 

Anzahl, Mengen, Tiefen, ggf. Kornfraktionen, 

Untersuchungsparameter, Konservierung 

usw.) und eines Probenahmeplans zur Um-

setzung der Strategie, 

4. Durchführung der Probenahme mit Beschrei-

bung der Vorgehensweise, der Proben, ggf. 

der Schichtprofile, Pumpprotokolle und 

sonstiger Messungen und Beobachtungen im 

Bereich der Probenahmepunkte, ggf. mit 

Probenvorbehandlung im Gelände, 

5. Bearbeitung der Proben und Messungen im 

Labor, 

6. Zusammenführen der Ergebnisse von La-

bormessungen, Vor-Ort-Messungen und Be-

obachtungen sowie Interpretation im Hin-

blick auf die Aufgabenstellung inkl. Darstel-

lung von Unsicherheiten (eher qualitativ, da 

in der Regel nicht exakt quantifizierbar), Fort-

schreibung und Präzisierung der konzeptio-

nellen Modellvorstellung. Aus Daten wird 

eine Information! 
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Wie umfangreich bzw. detailliert die einzelnen 

Schritte zu bearbeiten sind, hängt von der Auf-

gabenstellung des Untersuchungsprogramms ab. 

Große Bedeutung kommt der Erstbetrachtung 

zu, die im Rahmen einer Ortsbegehung eine In-

augenscheinnahme, ggf. Vor-Ort-Messungen o-

der „Testprobenahme“ (jeweils mit ausführlicher 

Dokumentation) o. ä. umfassen kann. Sie gleicht 

die vorhandenen Informationen mit dem aktuel-

len Zustand ab und prüft sie auf Plausibilität. 

Teil-Populationen, die separat zu beproben sind, 

können Teilflächen, einzelne Schichten, Tiefen-

stufen, Teilvolumina, Hot-Spots usw. sein. 

Um eine für den Einzelfall geeignete Vorgehens-

weise für die Probenahme entwickeln zu kön-

nen, bedarf es bestimmter Vorinformationen 

und/oder Annahmen (bei Verdacht auf erhöhte 

Schadstoffgehalte auch Kontaminationshypo-

thesen). Diese sind bereits vor der Probenahme-

planung im Rahmen der Phase I zu erarbeiten 

(z. B. zu recherchieren und durch eine Gelände-

begehung/Erstbetrachtung zu prüfen und zu er-

gänzen) und in einer vorläufigen Modellvorstel-

lung zusammenzuführen, um später Aufwand zu 

sparen und Unsicherheiten zu vermeiden. Dieses 

sog. konzeptionelle Standortmodell ist die Zu-

sammenfassung aller relevanten Informationen 

(unter Berücksichtigung gegenwärtiger und ge-

planter Nutzungen) zur jeweiligen KVF ein-

schließlich Interpretationen und Beurteilung be-

stehender Unsicherheiten (Darstellungsbeispiele 

in DIN EN ISO 21365:2021-02 Bodenbeschaf-

fenheit - Leitfaden zur Erstellung konzeptionel-

ler Standortmodelle für kontaminationsverdäch-

tige Flächen). 

Das Ergebnis der Untersuchung ist das Resultat 

einer Schätzung/Interpretation/Übertragung 

aus den Ergebnissen der an den Proben durch-

geführten Messungen und damit ebenfalls eine 

Modellvorstellung. Daher ist es effizient, bereits 

vor der Probenahmeplanung mit einer vorläufi-

gen Modellvorstellung zu beginnen und diese im 

Laufe der Untersuchungen zu überprüfen, fort-

zuschreiben und zu präzisieren. 

Allein durch Labormessungen an Proben sind die 

benötigten Informationen in der Regel nicht zu 

gewinnen. Es bedarf zusätzlicher Informationen 

aus Geländebeobachtungen, Schichten- und 

Probenbeschreibungen, ggf. Geländemessungen 

und Pumpprotokollen sowie sachkundiger Aus-

wertungen und Interpretationen, um die Ergeb-

nisse aus dem Labor auf den zu untersuchenden 

Boden bzw. das Gewässer zu übertragen. Wäh-

rend z. B. eine Charakterisierung von Böden und 

Bodenmaterialien bei bestimmten Aufgabenstel-

lungen auch ohne Laboranalytik möglich ist, ist 

eine Charakterisierung nur auf analytischer Basis 

keinesfalls ausreichend. 

So wie für Analysenergebnisse die Angabe einer 

Messunsicherheit erforderlich ist, um diese Er-

gebnisse als Entscheidungsgrundlage nutzen zu 

können, wird für den Ort der Probenahme eine 

Aussage benötigt, wie weit die Ergebnisse der 

Probenuntersuchung über deren unmittelbaren 

Entnahmebereich hinaus als gültig anzusehen 

sind. Eine solche Einschätzung kann nur vom 

Probenehmer bzw. dem bei der Probenahme an-

wesenden Gutachter vorgenommen werden. Sie 

ist unverzichtbarer Bestandteil der Begründung 

und Dokumentation bei der Vorgehensweise zur 

Probenahme und entsprechend einzufordern. 

Art und Auswahl von Aufschluss- und Probenge-

winnungsverfahren sind abhängig von der Auf-

gabenstellung, dem auf Grund der Entstehungs- 

und Nutzungsgeschichte zu erwartenden Schad-

stoffinventar sowie der Beschaffenheit des geo-

logischen Untergrunds der zu untersuchenden 

Fläche (pedologische, lithologische, hydrogeolo-

gische Gegebenheiten, Fremdmaterialien usw.). 

Sämtliche konzeptionellen Überlegungen zur 

Vorgehensweise bei der Probenahme werden als 

Probenahmestrategie zusammengefasst (und 

daher gelegentlich auch als Probenahmekonzept 

bezeichnet). 

Eine geeignete Probenahmestrategie hängt im 

Einzelnen ab von 

→ den Aufgabenstellungen des gesamten Un-

tersuchungsprogramms, 

→ den speziellen Gegebenheiten und Eigen-

schaften des zu beprobenden Materials, 

→ den gefragten Untersuchungsparametern 

und 



A - 2 . 1 . 2  S P E Z I F I S C H E  A N F O R D E R U N G E N  A N  D I E  P L A N U N G  U N D   4 

D U R C H F Ü H R U N G  V O N  U N T E R S U C H U N G E N  
 

S T A N D :  F E B R U A R  2 0 2 5   B F R  B O G W S  

→ dem erforderlichen Umfang an Genauigkeit 

und Zuverlässigkeit der Ergebnisse. 

Viele andere Gegebenheiten wie zum Beispiel: 

→ der Zugang zur Fläche wie auch zum zu be-

probenden Material, 

→ die finanziellen, personellen und technischen 

Möglichkeiten, 

→ die Wetterbedingungen, 

→ der Zeitplan bzw. zeitliche Rahmen und 

→ gesetzliche, sicherheitstechnische und um-

weltrelevante Einschränkungen 

können ebenfalls einen Einfluss auf die Gestal-

tung einer Probenahmestrategie haben. 

Eine Probenahmestrategie besteht aus Entschei-

dungen darüber: 

→ welches Material beprobt wird, 

→ welche Art von Proben (Einzel- oder Misch-

proben, gestörte, ungestörte, selektive Pro-

ben usw.) geeignet sind, 

→ wo Proben zu entnehmen sind (Ort, Tiefe, 

Ausdehnung, Verteilung/Anordnung) und 

→ welche Anzahl und Menge von Proben zu 

entnehmen sind. 

Zur Umsetzung der Probenahmestrategie wird 

diese in einen Probenahmeplan überführt, der 

die konkreten Anweisungen enthält z. B. über: 

• Die zu bearbeitende Aufgabenstellung ein-

schl. Untersuchungsphase 

• Die beteiligten Personen/Institutionen (An-

sprechpartner, Verantwortliche) 

• Aspekte der Qualitätssicherung 

• Terminplan/zeitliche Einschränkungen 

• Die Fläche, auf der Proben entnommen wer-

den sollen (Lage, Größe, Zugänglichkeit, Be-

schaffenheit der Geländeoberfläche usw.) 

• Anforderungen an den Probentyp (Einzel-

/Mischproben, gestörte/ungestörte Proben) 

• Strategischer Ansatz der Probenahme (wahr-

scheinlichkeitsbasiert, kenntnisbasiert o. a.) 

• Probenahmemethode, Ausrüstung 

• Anzahl, Position, Größe der Proben 

• Speziell bei Grundwasserproben auch För-

derrate, Abpumpvolumen, Entnahmetiefe, 

Probenahmereihenfolge usw. 

• Anforderungen an Mischproben 

• Einschränkende Wetterbedingungen 

• Vor Ort erforderliche Personen 

• Arbeitssicherheit, Nachbarschaftsschutz, 

Umweltschutz 

• Durchzuführende Beobachtungen und Auf-

zeichnungen 

• Kennzeichnung der Proben 

• Konservierung, Verpackung, Transport, Lage-

rung der Proben 

• Untersuchungsparameter 

• Schnittstelle zum Untersuchungslabor 

Der Probenahmeplan ist grundsätzlich schriftlich 

festzuhalten. Erfahrungen haben gezeigt, dass es 

stets von Vorteil ist, den Probenahmeplan mög-

lichst ausführlich zu dokumentieren. Unsicher-

heiten und Missverständnisse bei allen Beteilig-

ten (Auftraggeber, Auftragnehmer, Probeneh-

mer, Labor, Aufsichtsbehörden usw.) werden 

dadurch minimiert und eine Dokumentation im 

Untersuchungsbericht durch Verweise erheblich 

vereinfacht. Üblicherweise ist die schriftliche 

Dokumentation des Probenahmeplans ausrei-

chend. Eine ebenfalls schriftliche Dokumenta-

tion der vorangegangenen Probenahmestrategie 

kann im Einzelfall als Grundlage für Abstimmun-

gen der Vorgehensweise vor der konkreten Pro-

benahmeplanung von Vorteil sein. 

Probenahmeplanung: Die DIN ISO 18400-

101:2020-11 ersetzt die inzwischen zurückgezo-

gene DIN ISO 10381-1:2003-08 im Hinblick auf 

die Probenahmeplanung. 

 

Gemäß §19 BBodSchV ist die Probennahme von 

Sachverständigen im Sinne des § 18 des 

BBodSchG oder Personen mit vergleichbarer 

Sachkunde zu entwickeln und zu begründen, zu 

begleiten und zu dokumentieren. Die Proben-

ahme ist von einer nach DIN EN ISO/IEC 17025 

oder DIN EN ISO/IEC 17020 akkreditierten oder 

nach Regelungen der Ländergemäß §18 Satz 2 

BBodSchG notifizierten Untersuchungsstelle 

durchzuführen. 
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DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (Allgemeine An-
forderungen an die Kompetenz von Prüf- und 
Kalibrierlaboratorien, Abschnitt 7.3) verlangt, 
dass ein Laboratorium über einen Probenah-
meplan und -verfahren verfügen muss, wenn 
es Probenahmen von Substanzen, Materialien 
oder Produkten für nachfolgende Prüfungen 
oder Kalibrierungen durchführt. „Das Probe-
nahmeverfahren muss die Faktoren angeben, 
die gesteuert werden müssen, um die Validität 
der Ergebnisse der nachfolgenden Prüfungen 
oder Kalibrierungen sicherzustellen.“ Das Pro-
benahmeverfahren muss zudem die Auswahl 
der Proben oder Standorte, den Probenahme-
plan und die Entnahme und Vorbereitung der 
Proben beschreiben. Das Laboratorium muss 
außerdem Aufzeichnungen der Daten zur Pro-
benahme aufbewahren, die Teil der durchzu-
führenden Prüfung sind. 

Die konkreten Inhalte eines Probenahmever-
fahrens oder eines Probenahmeplans können 
wegen der großen Vielfalt möglicher Aufga-
benstellungen und örtlicher Gegebenheiten in 
der Norm nicht aufgeführt werden. Der Be-
griff „Probenahmeplan“ wird in der DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018 wesentlich enger ver-
standen als etwa in der ISO 18400-101:2020 
Auch fehlen Anforderungen dazu, wie die Er-
gebnisse der an Proben durchgeführten Prü-
fungen auf den Ort der Entnahme der Proben 
und dessen Umgebung zu übertragen sind. 
Insbesondere wenn bei der Untersuchung von 
Kontaminationen in Boden oder Grundwasser 
nicht nur mittlere Gehalte der beprobten Me-
dien von Interesse sind, sondern z. B. Extrem-
werte oder Werteverteilungen zu ermitteln o-
der Abgrenzungen vorzunehmen sind, werden 
über die Prüfungen im Labor hinausgehende 
Informationen und Interpretationen erforder-
lich. Für solche Aufgabenstellungen ist die 
Anwendung der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
allein nicht ausreichend. 

 

Die Gewinnung von Proben, eine evtl. Vorbe-

handlung im Gelände, Verpackung, Konservie-

rung und Transport der Proben sowie eine evtl. 

Lagerung sind so vorzunehmen, dass die an den 

Proben zu bestimmenden Parameter/Eigen-

schaften nicht unkontrolliert verändert werden. 

Vorgehensweisen, verwendete Methoden, Ge-

rätschaften und Materialien sind so zu doku-

mentieren, dass sie bei Bedarf nachvollziehbar 

sind. 

DIN 19747 (Untersuchung von Feststoffen - 

Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -auf-

arbeitung für chemische, biologische und physi-

kalische Untersuchungen) ist zu beachten. 

Prüfberichte, die von Laboratorien erstellt wer-

den, sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 anzu-

fertigen. 

Insbesondere müssen sie Angaben enthalten zu: 

→ Entnahmeverfahren, 

→ Probenmenge, 

→ Datum der Probenahme (bei leichtflüchtigen 

Verbindungen auch Datum der Analyse), 

→ Bestimmungsgrenze und Messunsicherheit 

der Analysenergebnisse (Genauigkeit der ein-

gesetzten Analysenverfahren in Verbindung 

mit der Homogenität der Untersuchungs-

probe und der Probenahmeunsicherheit, falls 

diese bekannt ist), 

→ Analysenverfahren (mit Abweichungen), 

→ Massenanteile, Konzentrationen, Bezug des 

Ergebnisses auf Trockenmasse bei 105 °C 

→ Hinweise hinsichtlich der Siedepunktvertei-

lung der MKW bei Bestimmung des KW-In-

dex (Auswertung der Chromatogramme). 
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A-2.1.2.3 Boden- und Bodenmaterial- 
untersuchungen  

Untersuchungen von Boden und Bodenmaterial 
(im Folgenden zusammenfassend als „Bodenun-
tersuchungen“ bezeichnet) dienen grundsätzlich 
den folgenden Aufgaben: 

• der einheitlichen Charakterisierung (Deklara-
tion) des gesamten zu betrachtenden Bo-
dens/Bodenmaterials über mittlere Gehalte 
bzw. Eigenschaften, 

• der stichprobenhaften Prüfung des Vorkom-
mens vermuteter Stoffe (orientierende Un-
tersuchung), 

• der Ermittlung der (Größenordnung der) 
Streuung der Gehalte/Eigenschaften in ei-
nem Bodenvolumen (evtl. ergänzend zu den 
vorherigen Punkten) oder 

• der Ermittlung der räumlichen Verteilung von 
Bodeneigenschaften (z. B. Kontaminations-
schwerpunkte, Abgrenzungen, Quantifizie-
rung bei der Detailuntersuchung). 

Die jeweiligen Probenahmestrategien müssen 
sich zwangsläufig unterscheiden. So werden z. B. 
die ersten beiden Aufgaben am effektivsten mit 
Hilfe von Mischproben untersucht, während die 
beiden letzten die Entnahme und Untersuchung 
diskreter Einzelproben verlangen. 

Die Anforderungen aus den Anhängen A-2.1.1 
(Strategie) und A-2.1.2.2 (Allgemeines zur Pro-
benahme) sind zu beachten. Die Probenahme ist 
nach DIN ISO 18400-101 zu planen und mit 
dem Auftraggeber abzustimmen. 

Bei der Bodenuntersuchung sind zu unterschei-
den: 

• Beobachtungen und Beschreibungen auf der 
Probenahmefläche bzw. an der Probenahme-
stelle (ggf. einschließlich Messungen vor Ort), 

• Aufschlussverfahren, 
• Probenentnahme, 
• Probendokumentation, 
• Handhabung der Probe bis zur Abgabe bei 

der Untersuchungsstelle, 
• Probenvorbereitung, Probenaufarbeitung 

und Messungen in der Untersuchungsstelle, 

• Übertragung der Untersuchungsergebnisse 
auf die untersuchte Fläche, Auswertungen, 
Interpretationen, Bewertungen, Schlussfol-
gerungen. 

Beobachtungen und Beschreibungen auf der 
Probenahmefläche bzw. an der Probenahme-
stelle 

Die Informationen, die im Rahmen der Phase I 
bei der Auswertung von Unterlagen und bei der 
Ortsbegehung/Erstbetrachtung gewonnen und 
zur Erarbeitung des Probenahmeplans herange-
zogen wurden, müssen zunächst mit den aktuell 
auf der zu beprobenden Fläche angetroffenen 
Gegebenheiten/Bedingungen abgeglichen wer-
den. Bisher nicht erfasste, für die Aufgabenstel-
lung aber wichtige Details sowie ggfs. Abwei-
chungen vom bisherigen Kenntnisstand sind zu 
dokumentieren. Sie können im Extremfall dazu 
führen, dass der Probenahmeplan geändert wer-
den muss. 

Sofern es für die Aufgabenstellung relevant ist, 
ist vor der Beschreibung von Aufschlüssen und 
Proben auch eine Dokumentation der Beschaf-
fenheit der Geländeoberfläche (einschließlich 
Versiegelungen oder sonstiger Befestigungen 
sowie morphologischer Gegebenheiten) vorzu-
nehmen. Vegetationsfreie Teilflächen, Erosions-
rinnen, Maulwurfshügel u. ä. können wichtige 
Informationen liefern. Die Beschreibung der ein-
zelnen Proben (s. u.) ist von der Beschreibung 
von Oberflächen, Aufschlüssen oder Schichten-
folgen zu unterscheiden. 

Eine Bodenansprache (Inaugenscheinnahme und 
Beschreibung), für die z. B. die Bodenkundliche 
Kartieranleitung ein gut eingeführtes, praktikab-
les und nachvollziehbares Instrumentarium zur 
Verfügung stellt, ist in der Regel unverzichtbar 
und wird daher nach §18 (5) BBodSchV für den 
Ort der Probenahme in dem Umfang gefordert, 
wie er für die jeweilige Aufgabenstellung erfor-
derlich ist. Dies bedeutet nicht, dass auch jedes 
Schichtenverzeichnis oder jede einzelne Probe 
danach beschrieben werden müssen. Die Erfor-
dernisse des Einzelfalls sind zu berücksichtigen, 
auch Normen zur Baugrunderkundung können 
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gelegentlich geeignet sein (siehe auch Informati-
onsblatt AH BoGwS aktuell 14/2009, zu bezie-
hen unter www.leitstelle-des-bundes.de). 

Werden Messungen vor Ort durchgeführt, sind 
diese so zu dokumentieren, dass das Zustande-
kommen der Messergebnisse nachvollziehbar ist. 

Aufschlussverfahren 

Sofern Proben zur Untersuchung des Unter-
grunds nicht direkt an der Oberfläche entnom-
men werden, muss dieser durch geologische 
Aufschlussverfahren zugänglich gemacht wer-
den. Diese umfassen manuell und maschinell 
durchgeführte Verfahren wie z. B. Aufgrabungen 
(Schürfe) mit Spaten oder Bagger, Bohrstockson-
dierungen oder Bohrungen. Die Art des Auf-
schlusses richtet sich nach der Aufgabenstellung 
und ist schadstoff- und flächenspezifisch festzu-
legen. Zusammenstellungen möglicher Auf-
schlussverfahren enthalten z. B. DIN EN ISO 
22475-1 (Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung - Probenentnahmeverfahren und 
Grundwassermessungen - Teil 1: Technische 
Grundlagen und Ausführung), DIN ISO 18400-
102 (Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 
102: Auswahl und Anwendung von Probenah-
metechniken) und die Arbeitshilfe „Aufschluss-
verfahren zur Feststoffprobengewinnung für die 
Untersuchung von Verdachtsflächen und Altlas-
ten" des ITVA (1996). 

Kleinbohrungen/Bohrungen  

Wenn für die Probenahme Aufschlüsse mit Hilfe 
von Kleinbohrungen hergestellt werden, ist fol-
gendes zu beachten: 

Nur Rammkernsonden mit einem Außendurch-
messer von mindestens 50 mm sind zu verwen-
den.  

 

• Der Durchmesser der Rammkernsonde rich-
tet sich nach dem zu erwartenden Größtkorn. 
Um eine repräsentative Probenahme zu ge-
währleisten, muss der Innendurchmesser der 
Sonde mindestens das Fünffache des Größt-
korns betragen. Selbst mit Hilfe einer Ramm-
kernsonde mit 80 mm Außendurchmesser ist 
daher maximal die Feinkiesfraktion repräsen-
tativ zu erfassen. 

• Zur Vermeidung von Querkontaminationen 
wird aus Rammkernsonden jeweils nur der 
innere Teil des Bohrkerns beprobt. Der Rand-
bereich (ca. 0,5 - 1 cm) ist zu verwerfen. 

• Die vor jeder Probenahme durchgeführte 
Reinigung der Sonden ist zu dokumentieren. 

• Der Einsatz von Brennkrafthämmern (Zwei-
taktmotorhämmern) ist nicht zulässig. 

• Bei Einsatz eines Stromaggregates für Elekt-
rohämmer oder andere Elektrogeräte ist die-
ses in ausreichender Entfernung unter Be-
rücksichtigung der Windrichtung aufzustel-
len. 

• Die Kerne sind ausschließlich in max. 1 m-
Schritten zu ziehen. 

• Kernverluste > 20 Prozent sind nicht akzepta-
bel. Sollten sie nach mehreren Versuchen 
wiederholt auftreten, ist ein anderes Auf-
schlussverfahren zu wählen. 

• In das Bohrloch nachgefallenes Material ist 
zu verwerfen. 

• Bestehen Zweifel darüber, ob bestimmtes 
Bodenmaterial nachgefallen ist oder nicht, ist 
es als Nachfall einzustufen. 

• Kernverluste, Stauchungen des Kernmaterials 
und der Anteil an nachgefallenem Material 
sind zu dokumentieren; der Anteil an nach-
gefallenem Material ist als Kernverlust zu be-
werten. 

Sollen bei Bohrungen Spülungen oder Spülungs-
zusätze verwendet werden, muss sichergestellt 
sein, dass die vorgesehenen Laboruntersuchun-
gen und deren Ergebnisse davon nicht beein-
trächtigt werden. 
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Schürfe 

Schürfe sind im oberflächennahen Boden ein re-
lativ kostengünstiges Aufschlussverfahren und 
reichen von Spateneinstichen bis zu ausgedehn-
ten Gruben oder Gräben/Schlitzen. Auch das 
Abschieben von Oberflächen oder Böschungsan-
schnitte u. ä. können dazu gezählt werden. 
Schürfe gestatten über einen größeren Bereich 
einen Einblick in die Horizont- und Schichtenfol-
gen. Sie sind sehr gut für die Probenahme in he-
terogen zusammengesetzten anthropogenen 
Aufschüttungen oder in Schichten mit hohem 
Grobkornanteil geeignet. Aus Schürfen ist aus-
reichend Probenmaterial für die unterschied-
lichsten Aufgabenstellungen gewinnbar. 

Begehbare Schürfe sind nach DIN 4124 (Baugru-
ben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeits-
raumbreiten) auszuführen. 

Die vorgesehenen Entnahmestellen der Proben 
im Schurf sind vor der Probenahme von nachge-
fallenem Aushub zu säubern. Aus vertikalen Pro-
filen ist stets von unten nach oben zu beproben. 

Die Entnahme der Proben ist in Abhängigkeit 
von der Aufgabenstellung und dem zu erwarten-
den Schadstoffspektrum zeitnah nach Anlegen 
des Schurfs durchzuführen. Der Zeitpunkt ist im 
Protokoll zu vermerken. 

Nach der Probenahme ist die Verkehrssicherheit 
zu gewährleisten (z. B. durch Wiederauffüllen 
mit dem entnommenen Material). Das beim An-
legen eines Schurfes anfallende Material ist kein 
Abfall gemäß § 3 KrWG. 

 

 

Boden bzw. Bodenmaterial, das lediglich in 
kleinen Mengen zur Erkundung eines insge-
samt sehr viel größeren Volumens bewegt 
und dann zum Zweck der Wiederverfüllung 
des Aufschlusses wieder so eingebaut wird, 
dass dadurch praktisch keine Veränderung 
des Bodenzustandes eintritt, erfüllt nicht die 
Definition eines Abfalls nach § 3 KrWG. Eine 
Behandlung als Abfall würde zudem dem Ge-
bot der Abfallvermeidung entgegenstehen. 

Nach § 2 (2) KrWG gilt dieses Gesetz nicht für 
„Böden am Ursprungsort (Böden in situ), ein-
schließlich nicht ausgehobener, kontaminier-
ter Böden und Bauwerke, die dauerhaft mit 
dem Grund und Boden verbunden sind“ (Zif-
fer 10), nicht für „nicht kontaminiertes Bo-
denmaterial und andere natürlich vorkom-
mende Materialien, die bei Bauarbeiten aus-
gehoben wurden, sofern sichergestellt ist, 
dass die Materialien in ihrem natürlichen Zu-
stand an dem Ort, an dem sie ausgehoben 
wurden, für Bauzwecke verwendet werden“ 
(Ziffer 11) und nicht für „Sedimente, die zum 
Zweck der Bewirtschaftung von Gewässern, 
der Unterhaltung oder des Ausbaus von Was-
serstraßen sowie der Vorbeugung gegen 
Überschwemmungen oder der Abschwächung 
der Auswirkungen von Überschwemmungen 
und Dürren oder zur Landgewinnung inner-
halb von Oberflächengewässern umgelagert 
werden, sofern die Sedimente nachweislich 
nicht gefährlich sind“ (Ziffer 12). 
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Probenentnahme 

Bodenproben werden aus einer vorhandenen o-
der mittels Aufschlussverfahren hergestellten 
Oberfläche oder aus dem mittels Aufschlussver-
fahren gewonnenen Bohrgut bzw. Aushubmate-
rial entnommen. Die Entnahmemethode, das da-
für verwendete Gerät sowie dessen Beschaffen-
heit müssen so gewählt werden, dass die zu un-
tersuchenden Bodeneigenschaften dadurch 
nicht beeinflusst werden. Sie sind zu dokumen-
tieren. 

Generell ist auf größte Reinheit von Aufschluss-
geräten und Probenahmegerätschaften zu ach-
ten. Nach jedem Probenahmeschritt ist eine 
sorgfältige Reinigung der Gerätschaften vorzu-
nehmen. 

Es sind Entnahmegeräte (Löffel, Spatel) aus 
Edelstahl (nicht lackiert) zu verwenden. 

Grundsätzlich zu unterscheiden sind Einzelpro-
ben, deren Material vor der Entnahme einen 
vollständigen räumlichen Zusammenhang hatte, 
von Mischproben, die aus Teilproben bestehen, 
zwischen denen sich nicht beprobtes Material 
befand. Mischproben mit geringem Abstand ih-
rer Teilproben werden auch als Gruppenproben 
(engl.: cluster samples) bezeichnet. 

Mischproben können auch aus Teilmengen von 
Einzelproben zusammengesetzt werden. Sollen 
die Ergebnisse von Mischprobenuntersuchungen 
mit statistischen Methoden ausgewertet werden, 
ist auf deren spezielle Anforderungen zu achten. 
In der Regel sind dies eine vollständige Vermi-
schung des Materials und gleich große Teilpro-
ben. Auch können Untersuchungsergebnisse von 
Mischproben mit jeweils unterschiedlicher An-
zahl von zusammengemischten Proben nicht di-
rekt verglichen werden. Generell gilt, je größer 
die Anzahl der zu einer Mischprobe vereinigten 
Teilproben ist, desto „durchschnittlicher“ wer-
den die Ergebnisse der Laboruntersuchung. Ext-
remwerte und Ausreißerwerte verlieren mit zu-
nehmender Anzahl von Teilproben an Bedeu-
tung und können schließlich auch ganz „ver-
schwinden“. Je weniger Teilproben zu einer 
Mischprobe vereinigt werden, desto zufälliger 
wird allerdings das Ergebnis. Daher muss im Ein-
zelfall in der Probenahmestrategie festgelegt 

werden, welche Unschärfen hierbei noch tole-
rierbar sind, und die Vorgehensweise bei der 
Mischprobenbildung ist umfassend und nach-
vollziehbar zu dokumentieren. 

Zu Mischproben dürfen nur Teilproben vereinigt 
werden, die aus der gleichen Einheit (Bodenhori-
zont, Schicht, genetische Einheit usw.) stammen. 

In der Regel sind für chemisch-analytische Un-
tersuchungen Bodenproben mit gestörter Lage-
rung ausreichend. Für die Bestimmung einiger 
physikalischer Kenngrößen (z. B. Lagerungs-
dichte, Porengrößenverteilung, Porenvolumen) 
sowie für die Ermittlung von Gefügeparametern 
sind Proben aus ungestörter Lagerung zu ent-
nehmen. Dafür sind nach Abschnitt 4.6.2 der Bo-
denkundlichen Kartieranleitung Stechzylinder o-
der Stechrahmen geeignet. 

Mit Hilfe von Hülsen (Linern) kann nicht der 
gleiche ungestörte Zustand wie mit Stechzylin-
dern erreicht werden. Die damit verbundenen 
Störungen sind aber für bestimmte Aufgaben-
stellungen tolerierbar. Es ist zu beachten, dass 
beim Transport von Liner-Proben erhebliche Ge-
fügestörungen und Entmischungen auftreten 
können. 

Sofern eine Bewertung der Untersuchungser-
gebnisse von Bodenproben anhand von Maßstä-
ben vorgesehen ist, die bestimmte Vorausset-
zungen für die Probenahme beinhalten (z. B. be-
stimmte Probenahmetiefen oder Korngrößen-
fraktionen bei Prüfwerten der Anlage 2 der 
BBodSchV, Mischproben oder Einzelproben, ge-
störte oder ungestörte Proben), sind diese Vo-
raussetzungen bei der Probenahme zu berück-
sichtigen. 

§19 (8) der BBodSchV (2021) verlangt: „Grobe 
Materialien mit einer Korngröße von mehr als 2 
Millimetern sowie Fremdbestandteile und Stör-
stoffe, die möglicherweise Schadstoffe enthalten 
oder denen diese anhaften können, sind bei 
Feststoffuntersuchungen aus der gesamten Pro-
benmenge zu entnehmen und gesondert der La-
boruntersuchung zuzuführen. Ihr Massenanteil 
an dem beprobten Bodenhorizont oder der 
Schichteinheit ist zu ermitteln, zu dokumentie-
ren und bei der Bewertung der Messergebnisse 
einzubeziehen.“ 
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Eine Abtrennung von mineralischen Fremdbe-
standteilen („die keine natürlichen Bodenaus-
gangssubstrate sind“, s. §2 (8) BBodSchV 2021) 
und von Störstoffen („Gegenstände im Boden-
material“, z.B. Holz, Glas, Kunststoffe, s. §2 (9) 
BBodSchV 2021) sowie der Kornfraktion > 2 mm 
ist also gefordert. Wie die Ergebnisse der ge-
trennten Analysen dieser Stoffe in die Bewer-
tung der Bodenuntersuchung einzubeziehen 
sind, ist im Einzelfall zu entscheiden. 

Eine Identifikation und Dokumentation der in 
den Bodenproben enthaltenen Materialien ist in 
jedem Fall mit der für die jeweilige Aufgaben-
stellung erforderlichen Detailierung vorzuneh-
men. 

Probenanzahl 

Die Anzahl der erforderlichen Proben hängt vor 
allem ab von der jeweiligen Aufgabenstellung, 
den bereits vorhandenen Informationen, der tat-
sächlichen oder anzunehmenden Homogeni-
tät/Inhomogenität/Heterogenität des Materials, 
der erforderlichen Aussagesicherheit und der 
Vielfalt örtlicher Gegebenheiten (siehe auch 
LAGA PN 98, Kap. 3.1). Eine Festlegung der An-
zahl der Proben allein nach dem Volumen des zu 
charakterisierenden Materials ist in der Regel 
nicht sachgerecht. Die vorstehend genannten 
Kriterien sind nicht direkt abhängig vom Volu-
men. Auch verändert sich das Volumen bei Um-
lagerungsprozessen und durch fortschreitende 
Setzungen nach Ablagerung, während Analysen-
angaben üblicherweise einen konstanten Masse-
bezug (z. B. „mg/kg“) haben. 

Flächengröße, Aufbau und Zusammensetzung 
des Untergrundes, Flurabstände, Art der Konta-
mination sowie die zu betrachtende Nutzung 
und die dafür erforderliche Untersuchungstiefe 
haben auch einen entscheidenden Einfluss auf 
die Anzahl der Proben. Nicht alle entnommenen 
Proben müssen zwangsläufig weiter untersucht 
werden. 

(Siehe auch Infoblatt AH BoGwS aktuell, Aus-
gabe 20/2018; Bezug über www.leitstelle-des-
bundes.de) 

Probengröße/-menge 

Die notwendige Probenmenge hängt vor allem 
von Art und Umfang der durchzuführenden Un-
tersuchungen ab. Soll die Korngrößenverteilung 
untersucht werden, müssen alle relevanten 
Korngrößenfraktionen in der Probe vertreten 
sein. Bei grobkörnigen Materialien können dann 
große Mengen erforderlich werden. Für die Un-
tersuchung von Stoffgehalten ist die Korngrö-
ßenverteilung des Materials nur dann von Be-
deutung, wenn die Verteilung der Stoffe an be-
stimmte Korngrößen gebunden ist. Dies ist prak-
tisch selten der Fall. Insbesondere organische 
Stoffe/Schadstoffe haben kaum einen Bezug zur 
Korngrößenverteilung des Materials, in dem sie 
sich befinden. Sie sind vielmehr an die Verteilung 
von Poren gebunden oder an spezielle Eigen-
schaften von Kornoberflächen, oder sie liegen 
als separate feinkörnige Fraktion (z. B. Humus, 
Staub oder Ruß) vor. 

Eine generelle Koppelung der erforderlichen 
Probenmenge an das Größtkorn gemäß DIN 
18123 (zurückgezogen) ist nicht sachgerecht. Die 
Ermittlung einer Korngrößenverteilung ist in der 
Regel keine Zielstellung für Bodenuntersuchun-
gen im Geltungsbereich der BBodSchV. Statt-
dessen ist die notwendige Probenmenge nach 
den Anforderungen der durchzuführenden Un-
tersuchungen und Probenmaterial-Rückstellun-
gen im Einzelfall festzulegen. Eine generelle 
Mindestmenge von 500 ml ist zu empfehlen. 

In Tabelle A sind beispielhaft die mit einer 
Rammkernsonde (1 m Länge) gewinnbaren Pro-
benmengen für einen schluffig-sandigen Boden 
unter Berücksichtigung von Innendurchmesser 
und zu verwerfenden Randbereichen des Kerns 
bei vollständigem Kerngewinn angegeben. 
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Tabelle A: Gewinnbare Probenmengen in Abhängigkeit vom Sondendurchmesser bei 1 m Sondenlänge 

Außendurchmesser 
Sonde [mm] 

Gewinnbare  
Probenmenge [kg] 

80 3,5-4,2 

60 1,4-1,9 

50 0,7-1,0 

 

Tabelle B:  Beispiele für Probenmengen für diverse Analysenumfänge nach ErsatzbaustoffV, BBodSchV und  
Aufstockungen der ErsatzbaustoffV-Analysen auf DepV  
(Datenquelle: Biolab Umweltanalysen GmbH, Braunschweig 

Analysenumfang nach ErsatzbaustoffV erforderliche 
Probenmenge 

Bodenmaterial, Anlage 1, Tabelle 3, Spalte 6, BM/BG-0* bis 10 Vol.-% FB* 5 kg 
Bodenmaterial, Anlage 1, Tabelle 3, Spalte 3 – 5, BM-0 bis 10% Vol-% FB 1 kg 
Bodenmaterial, Anlage 1, Tabelle 3, Spalte 7 – 10, BM-F0* – BM-F3  
bis 50 Vol.-% FB 

3 kg 

Bodenmaterial, Anlage 1, Tabelle 4, Zusätzliche Materialwerte, komplett 6 kg 
RC-Material, Anlage 1, Tabelle 1 2 kg 
RC-Material, Überwachungswerte, Anlage 4, Tabelle 2.2 0,5 kg 
Bodenmaterial, Aufstockung DepV Spalte 5 auf Anlage 1, Tabelle 3, Spalte 6 0,5 kg 
RC-Material, Aufstockung DepV Spalte 5 auf Anlage 1, Tabelle 1 0,5 kg 
BBodSchV, Anlage 1, Tabelle 1 + 2, Vorsorgewerte 0,5 kg 
BBodSchV, Anlage 1, Tabelle 4, Auf- oder Einbringen unter-, außerhalb einer  
durchwurzelbaren Schicht 

3 kg 

*FB = Fremdbestandteile  

Bei den Probenmengen der Tabelle B ist zusätzliches Material für Rückstellproben oder für Untersuchun-
gen zur Bodencharakterisierung (z. B. Korngrößenverteilung, Karbonatgehalt, Ton-, Humusgehalt) nicht 
eingerechnet.
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Räumliche Anordnung von Bodenproben 

Hinsichtlich der räumlichen Anordnung von Pro-
ben sind grundsätzlich systematische, wahr-
scheinlichkeitsbasierte und kenntnisbasierte An-
sätze zu unterscheiden. Zu beachten ist der nicht 
unerhebliche Aufwand zum Einrichten eines 
echten Zufallsrasters, bei dem theoretisch jeder 
Teil des zu untersuchenden Bodens die gleiche 
Chance hat, mit in die Probe zu gelangen. 

Bei der Untersuchung von Verdachtsflächen ist 
es in der Regel sinnvoll, Proben entsprechend 
der vorhandenen Verdachtsmomente zu entneh-
men und diese damit zu überprüfen.  

In jedem Fall ist die nach der Aufgabenstellung 
und den Gegebenheiten vor Ort gewählte Vor-
gehensweise zu begründen und zu dokumentie-
ren (siehe auch Infoblatt AH BoGwS aktuell, 
Ausgabe 19/2018; Bezug über www.leitstelle-
des-bundes.de). 

Dokumentation 

Beobachtungen und Messungen im Gelände, 
Aufschlussverfahren, Aufschlüsse, Probenent-
nahmeverfahren, Proben, Probenvorbehandlun-
gen, Verpackung, Konservierung, Transport und 
Lagerung müssen in dem Umfang dokumentiert 
werden, der für die jeweilige Aufgabenstellung 
und Situation erforderlich ist, um die Informati-
onsgewinnung nachvollziehbar zu machen und 
ausreichend Hinweise für Plausibilitätsprüfun-
gen sicherzustellen. DIN ISO 18400-107 (Bo-
denbeschaffenheit - Probenahme - Aufzeich-
nung und Berichtswesen) ist zu beachten. 

Zusätzlich sind alle Beobachtungen vor Ort zu 
dokumentieren, die für die Interpretation und 
Beurteilung der Untersuchungen von Bedeutung 
sein können und die Aussagen über die Reich-
weite der Gültigkeit der Untersuchungsergeb-
nisse über die Probenahmestelle hinaus ermögli-
chen. 

Für den Wirkungspfad Boden - Mensch sind 
nach §22 (1) BBodSchV Ermittlungen zu den im 
Einzelfall vorliegenden Expositionsbedingungen 
vorzunehmen, insbesondere über 

→ die tatsächliche Nutzung der Fläche (Art, 
Häufigkeit, Dauer), 

→ die Zugänglichkeit der Fläche, 

→ die Versiegelung der Fläche und über den 
Aufwuchs, 

→ die Möglichkeit der inhalativen Aufnahme 
von Bodenpartikeln, 

→ die Relevanz weiterer Wirkungspfade. 
 

Schürfe und ähnliche dreidimensionale Auf-
schlüsse sind auch in allen Dimensionen zu do-
kumentieren. Eine lineare Profilbeschreibung ist 
in der Regel nicht ausreichend! 

Die Ergebnisse der Bohrkerndokumentation, die 
Aufnahme von Schürfen sowie anderer natürli-
cher und künstlicher Aufschlüsse sind grafisch 
darzustellen und gegebenenfalls durch Fotodo-
kumentationen zu ergänzen. Zur Dokumentation 
ist der Symbolschlüssel Geologie des Schich-
tenerfassungsprogramms SEP heranzuziehen. 
Weitere Anforderungen an die Erfassung von 
Schichtenverzeichnissen enthält Anhang 7.3. 

In jeder Leistungsbeschreibung zur Beauftra-
gung und in jedem Protokoll bzw. Schichtenver-
zeichnis zur Dokumentation ist anzugeben, auf 
welche Regeln sich die Beschreibungen stützen. 
Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Be-
schreibungen nicht nur in Kürzeln, sondern auch 
in Klartext geliefert werden. Kommen Kürzel aus 
verschiedenen Anwendungsbereichen zusam-
men, besteht die Gefahr, dass Dokumentationen 
nur noch schwer lesbar werden. Individuelle 
Kürzel, die nicht einer offiziellen Norm entspre-
chen, sind zur Dokumentation ungeeignet und 
abzulehnen. 

Unabhängig von der Dokumentation von Schich-
tenverzeichnissen und Aufschlüssen sind auch 
die entnommenen Proben in dem Umfang zu 
beschreiben, der bei der jeweiligen Aufgaben-
stellung für eine Plausibilitätsprüfung und Inter-
pretation von Messergebnissen erforderlich ist. 
So ist z. B. im Rahmen der Probenahmeplanung 
auch festzulegen, ob die Beschreibung einer 
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Mischprobe ausreicht oder auch alle ihrer Teil-
proben beschrieben werden müssen. Als Faust-
regel muss gelten: Eine Probe, für die keine Be-
schreibung vorliegt, sollte nicht ins Labor gege-
ben werden, da für die Interpretation von Mess-
ergebnissen wesentliche Grundlagen fehlen. 

Sorgfältige Probenbeschreibungen helfen zu-
dem, Verwechslungen von Proben vorzubeugen 
bzw. diese ggf. nachvollziehbar zu machen. 

Handhabung des Probenmaterials 

Die in Anlage 4 der BBodSchV aufgeführte DIN 
19747:2009-07 (Untersuchung von Feststoffen 
— Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -
aufarbeitung für chemische, biologische und 
physikalische Untersuchungen)unterscheidet 
zwischen 

→ der „Probenvorbehandlung“, die alle Ar-
beitsschritte vor Ort umfasst und als Ergeb-
nis aus der Feldprobe eine zum Transport 
präparierte Laborprobe liefert, und 

→ den Arbeitsschritten im Labor, die erforder-
lich sind, um das Prüfprobenmaterial für die 
verschiedenen Untersuchungs- und Analy-
senaufgaben herzustellen. Dabei wird wei-
terhin unterschieden zwischen der „Pro-
benvorbereitung“ (Herstellung der Prüf-
probe aus der Laborprobe durch z. B. 
Trocknen, Sieben, Homogenisieren, Teilen) 
und der „Probenaufarbeitung“ (Herstellung 
der Analysen-, Untersuchungs- bzw. Mess-
probe aus der Prüfprobe durch z. B. Fein-
zerkleinerung oder andere untersuchungs-
spezifische Maßnahmen). 

 

Als „Probenaufbereitung“ wird in der Norm die 
Behandlung von Feststoffen zwecks Anreiche-
rung erwünschter Komponenten durch z. B. Sie-
ben oder Flotieren (in der Regel im Technikums-
maßstab) definiert. 

In jedem Fall sind alle Arbeitsschritte, die einen 
Einfluss auf das Messergebnis haben können, 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch 
ein Probenbegleitprotokoll nach Anhang A der 
DIN 19747) und ggf. zu kommentieren. Nur 
dann können Messergebnisse miteinander ver-
glichen werden. Daher ist auch in Leistungsbe-
schreibungen und Leistungsverzeichnissen auf 
eine eindeutige Beschreibung des Gewollten zu 
achten. 

Die Vorgehensweise bei der Probenvorbehand-
lung ist im Prüfbericht des Laboratoriums ent-
sprechend den Anforderungen nach DIN 19747 
zu dokumentieren. 
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A-2.1.2.4 Bodenluft-Untersuchungen  

1. Grundlagen 

Die Bodenluft im nicht mit Flüssigkeiten erfüll-

ten Porenraum des Bodens enthält Gase (Me-

than, Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Vi-

nylchlorid usw.) und leichtflüchtige Substanzen, 

die bei normalen Bodentemperaturen als Flüs-

sigkeiten vorliegen und aufgrund ihres hohen 

Dampfdrucks nur anteilig in die Bodenluft über-

treten. Zu dieser Stoffgruppe gehören insbeson-

dere: 

• leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasser-

stoffe, 

• leichtflüchtige aromatische Kohlenwasser-

stoffe, 

• andere niedrig siedende Kohlenwasserstoffe 

sowie andere flüchtige organische Verbindungen 

aus dem Bereich der Lösungsmittel (Ester, Ether, 

Alkohole, Ketone). 

Dabei entstehen komplexe Übergänge zwischen 

flüssiger Phase der Substanz, der Bodenluft, der 

Bodenlösung, der evtl. vorhandenen weiteren 

flüssigen Schadstoffe und den verschiedenen 

Festsubstanzen der Bodenmatrix, bei denen sich 

Gleichgewichte oft erst nach längerer Zeit oder 

auch gar nicht einstellen. So lange sich Schad-

stoffe ausbreiten, kann kein Gleichgewicht be-

stehen. 

Die Ergebnisse von Bodenluftuntersuchungen 

auf leichtflüchtige Substanzen sind sehr stark 

von den aktuellen Standort- und Wetterbedin-

gungen (inkl. Luftdruck, Temperatur, Boden-

feuchte, Lösungsvermittler usw.) und der Probe-

nahmemethode abhängig, die nicht so weit stan-

dardisierbar ist, dass die Ergebnisse aller Mes-

sungen vergleichbar sind. Zwar lässt sich bei 

mehreren nacheinander mit der gleichen Me-

thode durchgeführten Messungen gut feststel-

len, wo die höchsten und wo die niedrigsten 

Werte angetroffen wurden. Es lässt sich aber 

nicht sicher feststellen, ob die bei Messungen zu 

einem anderen Zeitpunkt oder mit einer anderen 

Methode ermittelten Werte tatsächlich eine Ver-

änderung im Boden belegen. 

Gasuntersuchungen im Zuge von Deponieüber-

wachung und -erkundung sind nicht Gegenstand 

dieser Anforderungen. Hinweise zur Deponie-

gasuntersuchung gibt VDI-Richtlinie 3860. 

2. Untersuchungsaufgaben und  

Konzentrationsbereiche 

Folgende Aufgaben können mit Bodenluftunter-

suchungen auf leichtflüchtige Substanzen bear-

beitet werden: 

I. Ermittlung der Art eines Schadens (Substan-

zen; Größenordnung der Konzentrationen) 

II. Lokalisierung von Eintragsstellen bzw. Scha-

denszentren 

a) gezielte Erkundung auf Grund vorliegen-

der Erkenntnisse über Nutzungsgeschichte 

und Handlungsabläufe 

b) Untersuchung von Flächen ohne konkrete 

Hinweise auf mögliche Eintragsstellen (Ras-

teruntersuchungen) 

III. Übersicht über die Ausbreitung des Schadens 

in Tiefe und Fläche 

IV. Kartierung von Grundwasserverunreinigun-

gen. 

Aufgrund dieser Aufgaben muss ein großes Kon-

zentrationsintervall erfasst werden (Spurenbe-

reich bis Sättigungskonzentration). Dazu sind in 

der Regel unterschiedliche Probenahmeverfah-

ren notwendig: 

• Für die Aufgaben II.a und III kann der Kon-

zentrationsbereich zwischen 1.000 µg/m³ 

und > 100.000.000 µg/m³ (108 µg/m³ = 100 

g/m³) liegen. Bevorzugt sind Probenahme-

verfahren ohne Anreicherung einzusetzen: 

Direktmessung unter Verwendung von Gas-

sammelgefäßen (Septumglas, Pasteur-Pi-

pette). Für die Aufgaben II.b und IV müssen 

auch geringe Konzentrationen (< 100 µg/m³) 

zuverlässig erfasst werden und differenzier-

bar sein. Dazu sind Verfahren mit Anreiche-

rung notwendig, z. B. Adsorption auf Aktiv-

kohle oder XAD-Harz. 
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• Bei orientierenden Untersuchungen sind in 

der Regel Anreicherungen durchzuführen, da 

die Höhe der auftretenden Konzentrationen 

sowie ihre Schwerpunkte meist noch nicht 

bekannt sind und die Konzentrationen über 

kurze Entfernungen stark schwanken kön-

nen. 

3. Probenahmestrategie 

Die Lage der Messstellen orientiert sich an den 

Erkenntnissen der historischen Erkundung bzw. 

den Produktions- und Handlungsabläufen. Po-

tentielle Eintragsstellen bzw. Schadenszentren 

sind im Zuge der orientierenden Untersuchung 

zu erfassen. 

Zur Festlegung der Entnahmetiefe und zur In-

terpretation der Bodenluftuntersuchungsergeb-

nisse sind detaillierte Kenntnisse über den Un-

tergrundaufbau notwendig. Liegen keine Er-

kenntnisse über den Untergrundaufbau vor, ist 

dieser zunächst mittels Kleinbohrungen (oder 

anderer geeigneter Verfahren) zu erkunden. 

Diese Bohrlöcher können zur Entnahme von Bo-

denluftproben unter Einhaltung der oben ge-

nannten Anforderungen, d. h. zeitnah nach ih-

rem Anlegen, verwendet werden. Alternativ 

kann eine Sondierung in der Nähe des Auf-

schlusses durchgeführt werden. 

Bodenluftuntersuchungen haben eine eigene 

Zielsetzung und erfordern eine zielorientierte 

und wirtschaftliche Vorgehensweise. Sie werden 

in der Regel nicht im Zuge von geologischen und 

hydrogeologischen Erkundungen durchgeführt, 

welche zu anderen Zwecken konzipiert wurden. 

Deshalb ist die oft in der Praxis angewandte Vor-

gehensweise „Abteufen von Kleinbohrungen, 

Entnahme von Bodenproben und anschließende 

Bodenluftbeprobung in den nun einmal vorhan-

denen Bohrlöchern“ nicht fachgerecht im Sinne 

einer zielorientierten Bodenluftuntersuchung. 

Aufgrund der in der Regel geringen Anzahl von 

Messstellen bei der orientierenden Untersu-

chung ist auf besondere Sorgfalt bei der Durch-

führung der Untersuchungen zu achten, da die 

Ergebnisse Grundlage wesentlicher Entschei-

dungen sind. 

Detailuntersuchungen zeichnen sich durch eine 

deutliche Erhöhung der Anzahl der Messstellen 

bei gleichzeitiger Verringerung der Abstände aus 

(zum Teil < 5 m). In wenigen Fällen ist der Un-

tergrundaufbau derart heterogen, dass für jede 

Bodenluftprobe ein Aufschluss zur Erkundung 

des Untergrundes notwendig wäre. Sondierun-

gen sind in der Regel ausreichend. Treten bei der 

Probenahme Auffälligkeiten auf z. B. starker Un-

terdruck, Wasser in der Sonde, sind diese zu do-

kumentieren und die Ursache ist bei Bedarf mit-

tels zusätzlicher Kleinrammbohrungen zu erkun-

den. 

Zur Optimierung der Probenahmeplanung sowie 

zur Reduzierung der Anzahl von Messstellen ist 

der Einsatz von Vor-Ort-Analytik (mobiles Mess-

labor mit Gaschromatographen) zu empfehlen. 

Wesentlich ist, dass die Fragestellung das Probe-

nahmeverfahren bestimmt und nicht umgekehrt. 

In der VDI-Richtlinie 3865, Blatt 2 (01/1998) 

werden verschiedene aktive Verfahren zur Be-

probung der Bodenluft vorgestellt, um für unter-

schiedliche Messaufgaben angepasste Verfah-

rensvarianten anbieten zu können. Weiterhin 

werden dem Anwender Informationen gegeben, 

welche Randbedingungen neben der eigentli-

chen analytischen Bestimmung zusätzlich be-

rücksichtigt und in die Beurteilung von Scha-

densfällen einbezogen werden müssen. 

Die in der Richtlinie vorgestellten Verfahren sind 

Konventionsverfahren. Die mit unterschiedlichen 

Entnahmeverfahren gewonnenen Ergebnisse 

sind nicht vergleichbar.  Bodenluft-Messergeb-

nisse sind relativ und nicht zur Gefährdungsab-

schätzung geeignet. Sie sind auch nicht geeignet, 

Rückschlüsse auf Schadstoffgehalte im Boden o-

der im Grundwasser zu ziehen. Korrelationen 

können zwar vorhanden sein, können aber auch 

völlig fehlen. Zahlreiche Messungen an verschie-

denen Standorten zeigen, dass von z. B. hohen 

Bodenluftwerten nicht auf hohe Bodenwerte zu 

schließen ist oder umgekehrt. 
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Alle Verfahrensvarianten der VDI-Richtlinie 

3865, Blatt 2 (01/1998) weisen, bedingt durch 

geologische und technische Begebenheiten, be-

grenzte Einsatzmöglichkeiten auf. Um alle Un-

tersuchungsaufgaben entsprechend Abschnitt 2 

bearbeiten zu können, muss ein Prüflaborato-

rium/Ingenieurbüro mehrere Varianten zur Bo-

denluftprobenahme aus der ungesättigten Bo-

denzone beherrschen. Dabei lässt die VDI-Richt-

linie weitere geeignete Verfahrensvarianten zu, 

wenn sie exakt beschrieben, validiert und die 

Verfahrenskenngrößen bestimmt sind. 

Gemäß VDI-Richtlinie 3865, Blatt 2 (01/1998) 

wird einerseits unterschieden zwischen Verfah-

rensvarianten mit Probenahme aus Bohrlöchern 

und Sondierungen (d. h., Einbringen einer Pro-

benentnahmesonde ohne Vorbohrung) und an-

dererseits Verfahren mit Anreicherung und Di-

rektmessung.  

Entscheidend ist folgende Aussage der VDI-

Richtlinie 3865, Blatt 1 und 2: 

„Bei Bodenluftmessungen handelt es sich um 

qualitative und orientierende Voruntersuchun-

gen etwa über die Schadensquelle und die rela-

tive Verteilung der Schadstoffe. Die quantitati-

ven Belastungen von Boden und Grundwasser 

können nur durch weiterführende Analysen er-

mittelt werden". 

4. Ort der Probenahme 

Die Entnahmetiefe hängt von der Fragestellung 

der Untersuchungen und damit auch vom Un-

tergrundaufbau ab. Meist sind Entnahmetiefen 

von 1 bis 2 m geeignet. Bei der Erkundung von 

Grundwasserverunreinigungen sowie der verti-

kalen Eindringtiefe von Schadstoffen können 

größere Entnahmetiefen erforderlich werden 

(Aufgaben II - IV, siehe oben). Tiefen bis zu 8 m 

sind oft noch erreichbar. Ab einer Entnahmetiefe 

von rund 10 m sind technische und wirtschaftli-

che Grenzen absehbar. 

Um genaue Aussagen über die vertikale Schad-

stoffverteilung zu erhalten, muss die Bodenluft 

aus definierter Teufe entnommen werden. Ent-

sprechend klein ist der Einlassbereich des Ent-

nahmesystems auszulegen (Länge maximal 10 

cm). 

Die Probenahmetiefe muss so gewählt werden, 

dass eine unkontrollierte Vermischung mit at-

mosphärischer Luft vermieden wird. Dies ist in 

der Regel unterhalb von 1 m unter Gelände ge-

geben. Bei versiegelten Oberflächen können 

auch geringere Entnahmetiefen zielführend sein. 

Integrierende Probenahmen sind ungeeignet 

und somit nicht zulässig, da eine nicht quantifi-

zierbare Schadstoffausbreitung innerhalb des of-

fenen Bohrloches stattfindet. Insbesondere bei 

inhomogenem Untergrundaufbau mit stark un-

terschiedlichen Gasdurchlässigkeiten sind die Er-

gebnisse einer integrierenden Probenahme nicht 

interpretierbar. 

Werden die Proben aus Bohrlöchern entnom-

men, ist eine Einengung des Probenahmeberei-

ches vorzunehmen. Bei der Verwendung von Pa-

ckern besteht eine erhöhte Gefahr von Querkon-

taminationen (Verschleppungen). Eine Dekonta-

mination des gesamten Entnahmesystems ist vor 

jeder Probenahme vorzunehmen. Die Blindwert-

freiheit muss gewährleistet sein. 
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5. Technische Ausstattung 

Für die Probenahme von Bodenluft gibt es im 

Vergleich zu den anderen Umweltmedien keine 

Normen und kaum formulierte Leitlinien. Daher 

werden die Anforderungen im Folgenden aus-

führlicher beschrieben als die Probenahme der 

Medien Boden und Grundwasser.  

Die technische Mindestausstattung zur Boden-

luftentnahme umfasst unter anderem folgende 

Gerätschaften: 

→ Elektromotorhammer zum Abteufen der 

Sonden bzw. Erstellen von Bohrlöchern 

mittels Kleinbohrungen 

→ Stromaggregat 

→ Schlag- oder Kernbohrgerät zum Durchteu-

fen versiegelter bzw. befestigter Oberflä-

chen 

→ Bodenluftsonden, Sonden für Kleinbohrun-

gen 

→ Entnahmekopf mit Septum 

→ Pumpe für stufenlos regelbaren Volumen-

strom 

→ Ziehgerät (hydraulisch oder mechanisch) 

→ Probengefäße bzw. Adsorptionsmittel 

→ Verbindungsschläuche 

→ Dekontaminationsmittel bzw. -geräte 

→ Glaskolbenspritze 

→ Deckelzange 

→ Vorrichtung zum Evakuieren (Unterdruck-

pumpe, großvolumige Glasspritze) 

→ Unterdruckanzeige (falls nicht an der 

Pumpe vorhanden). 

Im Einzelnen werden folgende Anforderungen 

gestellt: 

5.1 Elektromotorhammer 

Zum Abteufen der Sonden sind ausschließlich 

elektrogetriebene Geräte zu verwenden, um 

mögliche Kontaminationen durch Abgase, Öl 

und Benzin von Motorhämmern auszuschließen. 

Wird vor Ort zur Stromerzeugung ein Stromag-

gregat verwendet, ist dieses in ausreichender 

Entfernung vom Messpunkt aufzustellen, wobei 

die Windrichtung zu berücksichtigen ist. Aufstel-

lung stets in Abluftrichtung (Lee). Auch Quer-

kontaminationen im Umgang mit Kraftstoffen 

sind zu vermeiden. 

5.2 Bodenluftsonden 

• Die Bodenluftsonden müssen folgende An-

forderungen erfüllen: 

• stabil 

• leicht handhabbar 

• adsorptionsfreies bzw. adsorptionsarmes Ma-

terial (Stahl, Aluminium, Kupfer) 

• geringes Totvolumen 

• geringer vertikaler Einlassbereich (maximal 

10 cm Länge) 

• gasdichte Übergänge (bei Verlängerungen) 

• gasdichter Abschluss der Sonde mit Septum. 

5.3 Pumpe 

Die Bodenluft ist mittels einer Pumpe (z. B. Kol-

benmembranpumpe) abzusaugen, deren Volu-

menstrom stufenlos regelbar ist. Die Durchfluss-

rate beträgt, abhängig von der Durchlässigkeit 

des Untergrundes, zwischen 0,1 bis maximal  

1 l/min. 

Verfügt die Pumpe nicht über Anzeigen für Un-

terdruck und Volumenstrom, müssen für ein 

kontinuierliches Monitoring externe Instrumente 

verwendet werden. Das Manometer ist dann am 

Sondenkopf zu platzieren. 

Das gesamte zur Probenahme eingesetzte 

Pumpsystem muss dicht sein. 

5.4 Probengefäße 

Abhängig von der technischen Ausstattung des 

Gaschromatographen sind in Absprache mit dem 

Prüflaboratorium geeignete Septumgläser (Volu-

men in der Regel 10 bzw. 20 ml) zu verwenden. 

Die Verwendung von Pasteur-Pipetten ist auch 

möglich. 

Zur Vermeidung von Adsorption sind PTFE-be-

schichtete Septen zu verwenden. Es sind Septen 

(aus Butylgummi) zu wählen, die nach dem 

Durchstechen wieder selbständig dichten. 
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Die Gassammelgefäße und Septen sind vor der 

Probenahme auszuheizen. 

Das Verschließen der Septumgläser ist mit äu-

ßerster Sorgfalt durchzuführen: Glasrand ohne 

Verschmutzungen, plan aufliegendes Septum, 

sachgerechte Anwendung der Deckelzange, 

gleichmäßiges Anliegen der Kappe am unteren 

Rand des Glasrandes, Prüfung nach dem Ver-

schließen: der Deckel darf sich auch unter Kraft-

anwendung mit der Hand nicht verdrehen las-

sen. 

Septen, auch vom selben Hersteller, können 

große Qualitätsunterschiede aufweisen. Deshalb 

sind je Charge stichprobenartig Qualitätsprüfun-

gen durchzuführen: Gaschromatographische 

Analyse auf leichtflüchtige Bestandteile des Sep-

tums sowie Dichtigkeit des durchstochenen Sep-

tums. 

Prüfung: Verschließen des Septumglases, Sep-

tum mehrmals mit einer Kanüle durchstechen 

(mindestens fünf Einstiche), Unterdruck aufbrin-

gen, Unterdruck nach 48 h überprüfen (die Ab-

weichung darf 10 Prozent nicht überschreiten). 

5.5 Adsorptionsmittel 

Aktivkohle oder Adsorberharze mit Sicherheits-

zone; Typ und Hersteller sowie Extraktionsmittel 

sind anzugeben. Substanzspezifische Durch-

bruchsvolumina müssen bekannt sein. 

5.6 Verbindungsschläuche 

Verbindungsschläuche und Leitungen von der 

Sonde zur Pumpe und/oder zum Adsorptions-

mittel sind möglichst kurz zu halten und häufig 

zu erneuern. Sie müssen aus adsorptionsfreien 

bzw. adsorptionsarmen Materialien (z. B. HDPE) 

bestehen. Auf Blindwertfreiheit ist zu achten. 

6. Durchführung der Probenahme  

6.1 Allgemeine Anmerkungen 

Bei der Entnahme der Bodenluftproben sind fol-

gende Punkte zu beachten: 

• Vor der Probenahme ist das System auf Dich-

tigkeit zu überprüfen (Beispiel zur Dichtig-

keitsprüfung ist in der VDI-Richtlinie 3865, 

Blatt 2: 01/1998 beschrieben). 

• Die Probe ist vor der Pumpe zu entnehmen 

bzw. der Adsorbent vor die Pumpe zu schal-

ten. 

• Es ist sicherzustellen, dass keine atmosphäri-

sche Luft oder Luft aus Bodenhorizonten, die 

nicht beprobt werden sollen, die Bodenluft-

probe beeinflusst. 

• Vor der Probenahme bzw. dem Einbringen 

des Adsorptionsmittels ist mindestens das 

Zweifache des Totvolumens der Bodenluft-

sonde abzusaugen. 

• Der Zeitraum zwischen Erstellen des Bohrlo-

ches bzw. Abteufen der Sondierung und der 

Probenahme muss für jeden Untersuchungs-

punkt festgelegt und gleich sein. 

• Die Durchflussrate ist den Untergrundver-

hältnissen anzupassen und möglichst klein 

und konstant - bei geringem Unterdruck - zu 

halten (0,1 bis maximal 1,0 l/min); bei der 

Verwendung von Adsorptionsmitteln sind die 

Vorgaben des Herstellers zu beachten und zu 

dokumentieren. 

• Alle bei der Probenahme mit Bodenluft in 

Kontakt gekommenen Bestandteile des Ent-

nahmesystems sind entweder nur einmalig zu 

benutzen oder vor der Wiederverwendung zu 

dekontaminieren (von Messpunkt zu Mess-

punkt). Geeignete Dekontaminationsmaß-

nahmen sind: Ausheizen der Sonden mit ei-

nem Heißluftföhn, Auskochen der Spritzen in 

Wasser, Ausheizen von Kleinmaterial im 

Ofen. Sollten die Dekontaminationsmaßnah-

men nicht vor Ort durchgeführt werden, ist 

darauf zu achten, dass genügend Sonden 

usw. mitgeführt werden. 
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6.2 Probenahme zur Direktmessung über ein 

Gassammelgefäß 

Prinzipiell ist dafür Sorge zu tragen, dass alle 

Proben unter gleichen Randbedingungen ent-

nommen werden. Jeder Zwischenschritt stellt 

eine potentielle Fehlerquelle dar. 

Zur Direktmessung der Bodenluft kommen zwei 

unterschiedliche Gassammelgefäße zur Anwen-

dung: Septumglas sowie Pasteur-Pipette. Bei der 

Verwendung von Pasteur-Pipetten sind die An-

forderungen der VDI-Richtlinie 3865, Blatt 2: 

01/1998, Variante 4 zu berücksichtigen. 

Im Folgenden wird die direkte Bodenluftprobe-

nahme unter Verwendung eines Septumglases 

mit der Unterdrucktechnik beschrieben: 

• Abteufen der Sonde 

• Absaugen des zweifachen Totvolumens der 

Bodenluftsonde 

• Übergang Pumpe-Sonde gasdicht schließen 

Pumpe abstellen 

• Unterdruck in der Sonde abbauen lassen 

(mittels einer Glasspritze überprüfen) 

• Die Entnahme der Bodenluft erfolgt mittels 

einer durch Ausheizen dekontaminierten, 

eingeschliffenen Glasspritze aus dem Ent-

nahmekopf (Septum). Vor dem Abziehen der 

Spritze muss sich der Umgebungsdruck ein-

gestellt haben. 

Das Befüllen des verschlossenen Septumglases 

mit Bodenluft unter Nutzung der Unterdruck-

technik wird wie folgt beschrieben: 

Ein verschlossenes Septumglas ist zunächst 

„randvoll" gefüllt mit atmosphärischer Luft. Um 

in dieses Glas Bodenluft ohne Überdruck einfül-

len zu können, muss es zunächst „entleert" wer-

den. Dazu ist es notwendig, das Septum zu 

durchstechen und durch Anlegen eines Unter-

druckes die Luft zu entnehmen. 

Erzeugung des erforderlichen Unterdruckes mit 

einem der beiden folgenden Verfahren: 

1. Das Septum wird mit einer Injektionsnadel, die über 
eine Leitung mit einer Hubkolbenpumpe verbunden 
ist, durchstochen und die Luft abgepumpt. Dabei 

wird eine Druckreduzierung auf etwa 50 mbar er-
zeugt, d. h., das Glas wird annähernd vollständig eva-
kuiert. 

2. Das Septum wird mit einer Injektionsnadel durchsto-
chen und mit Hilfe einer damit verbundenen Glas-
spritze ein definiertes Volumen an Luft entnommen. 
So lässt sich z. B. mit einer 50-ml-Glasspritze (Ge-
samtvolumen 55 ml) eine Druckreduzierung auf ca. 
300 mbar erreichen. Das würde einem Luftvolumen 
von etwa 14 ml bei einem 21-ml-Septumglas ent-
sprechen. Der erzeugte Unterdruck kann durch Ver-
wendung von Spritzen unterschiedlichen Volumens 
variiert werden. Ein großer Unterdruck ist zu emp-
fehlen, um die Bestimmungsgrenze möglichst niedrig 
zu halten. 

Überführung der Bodenluft in das „evakuierte" 

Septumglas mit Hilfe der ausgeheizten gasdich-

ten Glasspritze (Mindestvolumen 30 ml). 

Zum Befüllen der evakuierten Septumgläser 

muss durch den Unterdruck im Septumglas die 

Bodenluft aus der Spritze selbsttätig angesaugt 

werden. Dies ist gleichzeitig eine zusätzliche 

Prüfung der Dichtigkeit des Septumglases. 

Das angesaugte Volumen ist zu dokumentieren 

(sowohl im Probenahmeprotokoll als auch im 

Prüfbericht) und bei der Berechnung der Mess-

werte zu berücksichtigen. 

Die Septumgläser sollten unmittelbar vor der 

Probenahme vorbereitet (evakuiert) werden. Sie 

sind an einem Ort zu verschließen, der frei von 

jenen Stoffen ist, die es zu erkunden gilt. Wer-

den die Septumgläser nicht unmittelbar vor der 

Probenahme evakuiert, müssen vom Labor An-

gaben über den angelegten Unterdruck bzw. das 

zu erwartende Bodenluftvolumen beigefügt sein. 

Wichtig ist, dass die Kalibrierung für die nachfol-

gende Analytik unter ähnlichen Bedingungen er-

folgt.  

Die chemischen Verfahren bei Direktmessung 

sind in der VDI-Richtlinie 3865 Blatt 4 (12/2000): 

„Gaschromatographische Bestimmung von nied-

rigsiedenden organischen Verbindungen in Bo-

denluft durch Direktmessung“ beschrieben. 
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6.3 Probenahme mit Anreicherungsverfahren - 

Adsorptionsmittel 

Bei der Verwendung von Adsorptionsmitteln 

sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten. 

Detaillierte Hinweise zur Durchführung sind in 

der VDI-Richtlinie 3865 (Blatt 2 und 3) enthal-

ten.  

Die chemischen Verfahren sind ebenfalls in der 

VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3 (06/1998): „Gaschro-

matographische Bestimmung von niedrigsieden-

den organischen Verbindungen in Bodenluft 

nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 

und Desorption mit organischem Lösungsmittel“ 

beschrieben. 

7 Probentransport und -Konservierung 

Aufgrund der chemischen und physikalischen Ei-

genschaften der zu untersuchenden Stoffe sind 

die Proben unter Lichtabschluss zu lagern und 

zu transportieren. 

Die Proben müssen spätestens an dem auf den 

Entnahmetag folgenden Tag der Untersu-

chungsstelle übergeben werden. Um vergleich-

bare Werte für ein Probenahmeverfahren zu er-

halten, (für verschiedene Verfahren sind die 

Werte ohnehin nicht vergleichbar), hat die Ana-

lyse der Proben binnen 24 Stunden nach Pro-

beneingang zu erfolgen. 

Werden oben genannte Fristen nicht eingehal-

ten, ist von der Untersuchungsstelle (Proben-

ahme und Labor) unter Berücksichtigung des 

Transports und der sachgerechten Lagerung die 

tolerierbare Lagerdauer der Proben experimen-

tell zu belegen (z. B. an Hand von prüfgasbe-

schickten Proben in verschiedenen Konzentrati-

onsstufen). 

Es wird empfohlen, auch bei Einhaltung der Fris-

ten generell eine Überprüfung der Lagerfähigkeit 

bezüglich der Stoffverluste vorzunehmen. 

8 Probenahmeprotokolle bzw. -dokumenta-

tion 

Alle zur Identität und Analytik der Probe not-

wendigen Daten müssen erfasst werden. Dies 

sind im Wesentlichen: 

• Projektbezeichnung 

• Probenehmer 

• Bezeichnung der Entnahmestelle 

• Probenahmedatum und Uhrzeit 

• Entnahmetiefe 

• ins Septumglas überführtes Bodenluftvolu-

men 

Ferner sind alle Beobachtungen, die möglicher-

weise direkt oder indirekt Einfluss auf das Mess-

ergebnis haben können, zu dokumentieren, z. B.: 

• Durchflussrate und -menge 

• Unterdruck 

• Totvolumen der Sonden abhängig von der 

Entnahmetiefe bzw. je laufendem Meter 

• Entnahmeverfahren 

• Besonderheiten und Beobachtungen bei der 

Probenahme, wie z. B. nasse Sondenspitze, 

Hinweise auf Untergrundaufbau durch Sedi-

mentreste an der Spitze 

• Oberflächenbeschaffenheit (versiegelt, nicht 

versiegelt, Makroporen usw.) 

• Lufttemperatur und Luftdruck und deren 

zeitliche Entwicklung 

• Niederschläge, Witterungsänderungen 

Alle oben genannten Angaben sind in einem 

Probenahmeprotokoll zu dokumentieren. Ein 

Muster eines Probenahmeprotokolls ist in der 

VDI-Richtlinie 3865, Blatt 2: 01/1998 enthalten. 
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A-2.1.2.5 Sickerwasser-Untersuchungen 

Sickerwasser ist das unterirdische Wasser, das 

sich z. B. nach einem Niederschlagsereignis oder 

aus einer undichten Wasserleitung unter dem 

Einfluss der Schwerkraft durch die wasserunge-

sättigte Bodenzone (deren Poren nicht vollstän-

dig mit Wasser erfüllt sind) hin zum tieferliegen-

den Grundwasser bewegt.  Wasser, das sich 

durch kapillare Saugspannungen, durch Ver-

dunstung und Kondensation oder unter dem 

Einfluss von Pflanzenwurzeln bewegt oder als 

Haftwasser auf Kornoberflächen längerfristig 

unbewegt bleibt, kann im Einzelfall auch zum Si-

ckerwasser gerechnet, bzw. für eine Proben-

ahme und Untersuchung nur schwer von diesem 

getrennt werden. 

Die Bewegungen des Sickerwassers und damit 

auch die Frachten gelöster Wasserinhaltsstoffe 

sind wegen der meist inhomogenen Bedingun-

gen im Untergrund nur mit großen Unsicherhei-

ten zu ermitteln. In der ungesättigten Zone vor-

handene nichtwässrige Flüssigkeiten können die 

Sickerwasserbewegung stark einschränken. Die 

Ergebnisse einer Berechnung nach einfachen 

Formeln zur Quantifizierung von Sickervorgän-

gen sind daher mit großer Vorsicht zu betrach-

ten. Auf bestehende Unsicherheiten ist vom 

Gutachter in Berichten explizit hinzuweisen. 

Verfahren zur Gewinnung von Sickerwasserpro-

ben sind z.B. der Einsatz von Saugkerzen oder 

Lysimetern. Sie sind u.a. in den Arbeitshilfen der 

LABO (s.u.) beschrieben. Diese Verfahren sind 

aufwändig und geben keine verlässlichen Ergeb-

nisse. Daher kommen i.d.R. deutlich einfachere 

Methoden wie die Elution aus Boden mit Wasser 

im Schüttelverfahren oder im Säulenschnellver-

fahren zur Anwendung (Eluate). 

Gesetzliche Anforderungen 

Ein häufiger Anlass für die Gewinnung und Un-

tersuchung von Sickerwasserproben ist die 

Durchführung einer Sickerwasserprognose. § 12 

(3) BBodSchV verlangt: 

„Wird bei Untersuchungen für den Wirkungspfad 

Boden-Grundwasser ein Prüfwert […] am Ort der 

Probenahme überschritten, soll durch eine Sicker-

wasserprognose abgeschätzt werden, ob zu er-

warten ist, dass die Konzentration dieses Schad-

stoffs im Sickerwasser am Ort der Beurteilung den 

Prüfwert […] übersteigen wird.“ 

Die Anlage 2 der BBodSchV unterscheidet Prüf-

werte am Ort der Probenahme und Prüfwerte 

am Ort der Beurteilung, dem „Übergangsbereich 

von der wasserungesättigten zur wassergesät-

tigte Bodenzone“. Wird ein Prüfwert am Ort der 

Probenahme überschritten, ist in einer Sicker-

wasserprognose zu betrachten, in welchem 

Maße dieser Schadstoff in der ungesättigten Bo-

denzone zurückgehalten oder abgebaut wird. 

Die Sickerwasserprognose ist nach § 2 

BBodSchV als eine „Abschätzung“ definiert, 

nicht als eine Messung. Sie muss beantworten, 

welche Stoffmengen und Konzentrationen aktu-

ell und vor allem in Zukunft das Grundwasser er-

reichen können. Die BBodSchV beschreibt in §14 

verschiedene Möglichkeiten für die Erstellung 

einer Sickerwasserprognose und nennt die zu 

beachtenden Randbedingungen. Sie gibt aber 

keine konkrete Vorgehensweise vor und fordert 

damit konsequent, die komplexe Natur des Pfa-

des Boden-Grundwasser mit einem für den Ein-

zelfall begründeten Vorgehen zu erkunden und 

zu bewerten.  

Zusätzlich kann die Einmischung des Sickerwas-

sers in das Grundwasser in Form einer Einmisch-

prognose nach § 14 (5) berücksichtigt werden. 

Bei der Bewertung der Sickerwasserprognose 

sind weiterhin Einträge über die Bodenluft und 

in Form von Schadstoff-Phase (§15, Abs. 7) so-

wie die Schadstofffracht (§15 Abs. 8) zu berück-

sichtigen.
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Arbeitshilfen der LABO 

Zur Unterstützung des Vollzugs wurden von der 

LABO Arbeitshilfen zur Sickerwasserprognose 

bei orientierenden Untersuchungen (Stand Juli 

2003) und bei Detailuntersuchungen (Stand Ok-

tober 2006, mit redaktionellen Anpassungen De-

zember 2008) erarbeitet und unter www.labo-

deutschland.de veröffentlicht. Diese Arbeitshil-

fen berücksichtigen bei einzelnen Bundeslän-

dern bereits vorher vorliegende Unterlagen und 

sind bundesweit fachlich abgestimmt. Sie geben 

konkrete Hinweise zu Untersuchungsmethoden 

und Bewertungsansätzen, stellen umfangreiche 

Anforderungen an Inhalte und Qualität von Si-

ckerwasserprognosen und enthalten zudem 

zahlreiche weitergehende Literaturhinweise. 

Empfehlung zur Vorgehensweise 

Auf dieser Grundlage kann zusammenfassend 

folgende bewährte Vorgehensweise empfohlen 

werden: 

1. Hinreichend genaue Untersuchung der 

Standortbedingungen (inkl. konzeptionelles 

Standortmodell) 

2. Aufstellen einer möglichst plausiblen Stoff-

mengenbilanzierung: Wie viel wurde auf wel-

chem Wege in den Boden eingetragen? Wie 

viel ist dort noch vorhanden? Wie viel kann 

wo im tieferen Untergrund noch „gefangen“ 

sein? Wie viel ist schon lange mit dem 

Grundwasser verlagert worden usw.? 

3. Ergänzung und Absicherung dieser Überle-

gungen durch an den Einzelfall angepasste 

Untersuchungen und ggf. überschlägige Be-

rechnungen nach den Arbeitshilfen der LABO  

Numerische Berechnungen zur Sickerwasser-

prognose setzen unterschiedliche Abstraktionen 

und Vereinfachungen voraus. Auch damit bleibt 

aber eine Vielzahl von Parametern zu berück-

sichtigen, die oft nicht exakt bekannt oder nur 

überschlägig quantifizierbar sind. Dies kann die 

mit den Berechnungen beabsichtigte Abbildung 

der realen Vorgänge ggf. stark beeinträchtigen. 

In jedem Fall sind zusammen mit den Ergebnis-

sen numerischer Berechnungen zur Sickerwas-

serprognose auch Aussagen zur Ergebnisunsi-

cherheit zu fordern (siehe auch Informations-

blatt AH BoGwS aktuell 14/2009, zu beziehen 

unter www.leitstelle-des-bundes.de). 
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A-2.1.2.6 Grundwasser-Untersuchungen 

Grundwasseruntersuchungen dienen der Be-

schaffung von Informationen und Entschei-

dungsgrundlagen. Dies können u. a. sein 

→ das Ermitteln der Beschaffenheit des 

Grundwassers in seiner räumlichen Verbrei-

tung und seiner zeitlichen Veränderung, 

→ das Rekonstruieren der Entstehung einer 

bestimmten Grundwasserbeschaffenheit 

einschließlich anthropogen verursachter 

Stoff-einträge durch Sickerwasser und/oder 

nichtwässrige Flüssigkeiten, 

→ das Ermitteln und Quantifizieren von Stoff-

migrationen mit dem Grundwasserstrom, 

→ das Erkennen, Beobachten und Prognosti-

zieren von physikalischen, chemischen 

und/oder biologischen Prozessen im 

Grundwasser, 

→ das Überwachen und ggf. Beeinflussen und 

Steuern von Prozessen im Grundwasser zur 

Beweissicherung und/oder Verbesserung 

der Grundwasserbeschaffenheit 

und vieles mehr. 

Je nach Aufgabenstellung und konkreter Situa-

tion, je nach bereits vorliegendem Kenntnis-

stand, nach Informationsbedarf und Anforde-

rungen an Präzision und Zuverlässigkeit der be-

nötigten Informationen muss dann das Grund-

wasser an bestimmten Stellen zugänglich ge-

macht (= aufgeschlossen) und beprobt werden, 

damit aus den Ergebnissen der untersuchten 

Stichproben verlässliche Rückschlüsse auf das 

gesamte zu betrachtende Grundwasser gezogen 

bzw. die jeweiligen Fragen beantwortet werden 

können. 

Zusammenstellungen möglicher Aufschlussver-

fahren enthalten z. B. DIN EN ISO 22475-1: 

2022-02, die DVGW-Arbeitsblätter W 115 und 

W 121 (s.u.). Zu beachten ist, dass jeder künstli-

che Grundwasseraufschluss die Beschaffenheit 

des Grundwassers und seine hydraulische Situa-

tion zumindest im nahen Umfeld des Aufschlus-

ses beeinträchtigt. 

(1) Die Analysenergebnisse von Grundwasser-

proben lassen sich nur interpretieren und be-

werten, wenn bekannt ist, woher die Proben 

stammen und welche Abschnitte eines 

Grundwasserkörpers sie repräsentieren. Dazu 

müssen 

→ die Errichtung von Grundwassermessstel-

len, 

→ die hydraulische und hydrochemische Cha-

rakterisierung der Messstellen, 

→ die Grundwasserprobenahme und 

→ die begleitenden Messungen zur Proben-

ahme, 

sorgfältig und fachgerecht geplant, durchge-

führt und dokumentiert werden. 

(2) Mit der Planung einer Grundwassermess-

stelle ist sicherzustellen, dass sie den für die 

vorgesehenen Untersuchungen erforderli-

chen Einzugsbereich erfasst, auch bei wech-

selnden Grundwasserständen. Notwendiger 

Bestandteil der Dokumentation sind auch 

hydrogeologische Skizzen zur Anbindung der 

Messstelle an den Grundwasserleiter. Ramm-

filter sind nur für eingeschränkte Fragestel-

lungen geeignet (siehe auch Informations-

blatt AH BoGwS aktuell 20/2018; zu bezie-

hen unter www.leitstelle-des-bundes.de). 

(3) Die Bohrarbeiten zur Errichtung der Grund-

wassermessstelle sind in der Regel geowis-

senschaftlich zu begleiten. Es ist sicherzustel-

len, dass eine geologische Profilaufnahme 

vorgenommen wird. Zu Beginn des Betriebs 

einer Grundwassermessstelle sind mit Hilfe 

geeigneter Verfahren ihre hydraulischen und 

hydrochemischen Eigenschaften zu ermit-

teln. Dazu gehört eine Grundwasserproben-

ahme zur Erstcharakterisierung gemäß 

DVGW-Arbeitsblatt W 112 (s.u.). Die Feldpa-

rameter/Vor-Ort-Parameter (Wassertempe-

ratur, Sauerstoffgehalt, Redoxpotential  

[= „Redox-Spannung“ nach DIN 38404-6], 

elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert, Witte-

rungsangaben) sind während der Grundwas-

serprobenahme kontinuierlich zu beobachten 
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und in festgelegten Zeitabständen aufzu-

zeichnen. Zudem sind innerhalb der Mess-

stelle Profile der Temperatur und der elektri-

schen Leitfähigkeit vor und nach der ersten 

Probenahme aufzunehmen sowie evtl. vor-

handene vertikale Strömungen zu überprü-

fen. 

(4) Der fertiggestellte Ausbau einer Grundwas-

sermessstelle ist in der Regel durch eine geo-

physikalische Vermessung zu überprüfen. So-

fern im Einzelfall darauf verzichtet wird, ist 

dies in der Messstellendokumentation zu ver-

merken und zu begründen. Bei unsicherer 

Schichtenfolge kann auch eine geophysikali-

sche Bohrlochvermessung direkt nach Ab-

schluss der Bohrung zur Optimierung des 

Ausbaus der Grundwassermessstelle erfor-

derlich werden. 

(5) Zustand und Funktionsfähigkeit einer Grund-

wassermessstelle müssen für die Dauer ihrer 

Nutzung sichergestellt sein. Bestehen Zweifel 

an der Funktionsfähigkeit, insbesondere nach 

längeren Nutzungspausen oder bei auffälli-

gem hydraulischem Verhalten (z. B. starke 

Wasserspiegelabsenkung trotz gut durchläs-

sigem Grundwasserleiter), ist sie zu überprü-

fen und ggf. wiederherzustellen; DVGW W 

129 (A) (2012-05: Eignungsprüfung von 

Grundwassermessstellen) ist zu beachten. Die 

chemische Analyse von Wasserproben, die 

aus nicht funktionsfähigen Grundwasser-

messstellen gewonnen wurden, ist in der Re-

gel nicht zweckmäßig. 

(6) Insbesondere wenn zeitliche Entwicklungen 

der Grundwasserbeschaffenheit beobachtet 

werden sollen, ist sicherzustellen, dass ver-

gleichbare Wasserproben gewonnen werden. 

Hierzu sind die konkreten Probenahmebe-

dingungen und der Verlauf der Probenahme 

zu planen, zu beobachten und zu dokumen-

tieren. Z. B. sind Pump- und Schöpfproben in 

der Regel nicht direkt vergleichbar, was bei 

Auswertungen und Bewertungen zu berück-

sichtigen und auf jeden Fall im Bericht zu er-

läutern ist. 

Wasserprobenahme 

Für die Probenahme von Grundwasser ist DIN 

38402-13 (Deutsche Einheitsverfahren zur Was-

ser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - 

Allgemeine Angaben (Gruppe A) - Teil 13: Pla-

nung und Durchführung der Probenahme von 

Grundwasser (A 13)) zu beachten. Das DVGW 

Arbeitsblatt W 112 (A) (2011-10: Grundsätze der 

Grundwasserprobennahme aus Grundwasser-

messstellen; eine Zusammenfassung der ehem. 

DVWK-Regel 128/ 1992 und des DVWK-Merk-

blatts 245/1997) enthält weitere Anforderungen 

an Probenahmestellen, Untersuchungsumfang, 

Repräsentativität, Dokumentation und Auswer-

tung. 

• Ein Beispiel für ein vollständiges Probenah-

meprotokoll hat das Bayerische Landesamt 

für Umwelt Merkblatt Nr. 3.8/6, Anhang 5 

zur Verfügung gestellt: 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/ 

merkblattsammlung/teil3_grundwasser_und_ 

boden/index.htm 

• Zum Abpumpen von Grundwassermessstel-

len siehe auch Informationsblatt AH BoGwS 

aktuell 17/2015 (zu beziehen unter www.leit-

stelle-des-bundes.de).  

• Methoden für die Beschreibung der Grund-

wasserbeschaffenheit sind in der DVWK-

Schrift 125/1999 festgelegt. 

• Anforderungen an die Konservierung und 

Handhabung der Proben enthält darüber hin-

aus DIN EN ISO 5667-3:2019-07 

• Länderspezifische wasserrechtliche Vor-

schriften und kommunale Vorgaben, z. B. 

hinsichtlich der Ableitung des geförderten 

Wassers bzw. der Entsorgung kontaminierten 

Wassers, sind zu berücksichtigen. 

Die Entnahme von Wasserproben aus Oberflä-

chengewässern wird in ISO 5667-4:2016-06 (na-

türliche und künstliche Seen) und ISO 5667-

6:2014-07 (Fließgewässer) geregelt. 
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  Hinweise zur Erstellung und Nutzung von Grundwassermessstellen 

Folgende Regelwerke werden zur Beachtung empfohlen (siehe auch www.dvgw.de ): 

 

Bei der Ausschreibung von Arbeiten zur Errichtung von Grundwassermessstellen kann auf Positionen aus 

dem Standardleistungsbuch-Bau 04/2022 zurückgegriffen werden. Dort sind im Leistungsbereich 005 „Brun-

nenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen“ die notwendigen Positionen enthalten. 

http://www.dvgw.de/
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A-2.1.2.7 Überwachung durch wieder-

holte Messungen (Monitoring) 

Stoffgehalte in den verschiedenen Umwelt-

medien (Wasser, Boden, Luft, siehe unten) kön-

nen sich im Laufe der Zeit verändern, mit oder 

ohne menschliche Einflussnahme. Auch Druck-

potenziale und damit das Strömungsverhalten 

beweglicher Medien sind veränderlich. 

Zur Untersuchung von zeitlichen Veränderungen 

sind wiederholte Messungen, Beobachtungen 

und/oder Probenahmen erforderlich. Deren 

Häufigkeit und Dauer hängen von der jeweiligen 

Aufgabenstellung und der erforderlichen Aussa-

gesicherheit ab und müssen für den Einzelfall 

geplant und begründet und ggf.an Veränderun-

gen angepasst werden. 

Zu unterscheiden ist zwischen zyklischen Verän-

derungen, wie sie z. B. durch Gezeiteneinfluss  

oder jahreszeitlich bedingte Schwankungen im 

Wasserhaushalt auftreten, und Trends, die durch 

geänderte Bedingungen oder kurzfristige Ereig-

nisse ausgelöst werden. Sind die Mechanismen 

zyklischer Veränderungen einmal bekannt, kann 

der Monitoringaufwand in der Regel auf gezielte 

Stichproben zur Beweissicherung begrenzt wer-

den. Der erforderliche Aufwand bei der Be-

obachtung von Trends hängt vor allem von der 

Dynamik der beteiligten Prozesse ab und ist 

nach dem im Einzelfall vorhandenen Informati-

onsbedarf festzulegen und iterativ anzupassen. 

Voraussetzung für die Planung eines erfolgrei-

chen Monitorings ist ein hinreichend umfassen-

des Standort- und Prozessverständnis sowie die 

Berücksichtigung gegebener Randbedingungen. 

Je nach Situation und Aufgabenstellung sind die 

folgenden, für den Einzelfall maßgeblichen, bei-

spielhaft aufgezählten Fragen zu beantworten: 

• Welche Stoffe und Reaktionen sind maßgeb-

lich beteiligt?  

• Welche Stoffmengen sind zu betrachten und 

wie ist deren räumliche Verteilung? 

• Wo und wie bewegen sich strömende Me-

dien? Sind Schwankungen bei Strömungsge-

schwindigkeit und Strömungsrichtung zu er-

warten? 

• Welche Bereiche des Untergrunds erfassen 

die jeweiligen Messstellen? Wie ist der Aus-

bau? Wie ist die Probenahme darauf auszu-

richten (z. B. Einhängetiefe Pumpe, Volu-

menstrom, Menge des vor der Probenahme 

abzupumpenden Wassers (hydraulisches Kri-

terium)) 

• Woher stammen die untersuchten z. B. 

Grundwasserproben bezogen auf den gesam-

ten zu betrachtenden Grundwasserstrom? 

Werden einzelne Abschnitte unterschiedlich 

durchströmt? 

• Wie schnell können sich Stoffgehalte räum-

lich und zeitlich ändern, wo und wie oft muss 

also beobachtet werden? Gibt es z. B. jahres-

zeitliche oder andere Schwankungen im 

Wasserhaushalt, die sich auf die Grundwas-

serqualität auswirken?  

• Was sind mögliche Ursachen für Veränderun-

gen? 

• Ist mit kleinräumig unterschiedlichen Sicker-

wasser- bzw. Grundwasserneubildungsraten 

zu rechnen und sind diese im Jahresverlauf 

konstant? 

• Wo sind kapillare Bewegungen möglicher-

weise von Relevanz? 

• Ist mit nichtwässrigen Flüssigkeiten zu rech-

nen, die sich verlagern können oder die die 

Wasser- und Bodenluftbewegungen beein-

flussen können? 

• Welche Einflüsse haben die Einrichtung 

neuer Messstellen und der Probenahmevor-

gang? 

• Wie lange soll das Monitoring laufen? Wel-

ches sind Abbruchkriterien und wer legt sie 

fest? 

• Gibt es externe Einflüsse die sich ggf. ändern 

können (Wasserentnahmen, Wasserhaltun-

gen, Immissionen usw.) und die abzufragen 

bzw. zu erfassen wären?  

• Gibt es wasserrechtliche Erlaubnisse, die 

durch Probenahmen oder Pumpversuche be-

einträchtigt werden könnten?  
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• Wo kann abgepumptes Wasser bei der Pro-

benahme und bei Pumpversuchen eingeleitet 

werden? 

• Sind Aspekte des Nachbarschafts- und Na-

turschutzes (z. B. Brut- und Setzzeit) zu be-

rücksichtigen? 

Teilaspekte dieser Fragen werden erst durch Be-

obachtungen während des Monitorings beant-

wortet werden können. Es ist aber wichtig, die 

Fragen schon bei der Planung des Monitorings 

zu stellen und ihre Beantwortung in dem für die 

jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen Um-

fang durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-

len. 

Daher ist ein Monitoring mindestens so sorgfäl-

tig zu planen wie eine einzelne Messung oder 

Probenahme und ggf. iterativ anzupassen. Dabei 

muss die Aufgabenstellung im Vordergrund ste-

hen, und auch die Auswertung und die maßgeb-

lichen Beurteilungsmaßstäbe sind vorab festzu-

legen. Alle erfassten Messwerte sind in die Aus-

wertung einzubeziehen und mögliche Ursachen 

für Messwertabweichungen kritisch zu beurtei-

len, z.B. 

• Verschleppungen zwischen Messstellen, 

• Veränderungen der Messstelleneigenschaf-

ten (zunehmende Verockerung/Versandung), 

• wechselnde Probenahmedetails (z. B. Unter-

schiedliche Einhängtiefen, Pumpraten, För-

derzeiten/-volumen), 

• Wechsel der Bearbeiter oder des Labors. 

Kriterien für eine Anpassung eines Monitoring-

Programms und für dessen Laufzeit sind frühzei-

tig zu vereinbaren. Wenn auf der Basis der  

Ergebnisse eines Monitorings keine Entschei-

dungen getroffen werden, ist das Monitoring als 

Entscheidungsgrundlage verzichtbar. 

Maßgeblich für die Auswertung ist die Betrach-

tung analysierter Einzelsubstanzen. Die alleinige 

Betrachtung von aufsummierten Parametern 

(z. B. BTEX, LCKW, PAK, PFC) ist beim Monito-

ring fachlich nicht akzeptabel, da dadurch wich-

tige Informationen vernachlässigt und u. U. 

Trends verschleiert werden (siehe auch Anhang 

A-2.1.2.9). Nicht nur die Gehalte, auch die Men-

genverhältnisse einzelner Substanzen einer 

Stoffgruppe untereinander (Stoffspektrum) sind 

bei einem Monitoring in der Regel auszuwerten 

und darzustellen. 

Bei grafischen Darstellungen ist deutlich zu ma-

chen, ob die einzelnen Ergebnisse nur nebenei-

nander gestellt werden oder ob sie mit einer li-

nearen Zeitachse dargestellt werden. 

In der Regel sind mindestens fünf Beobachtun-

gen in geeigneten Zeitabständen erforderlich, 

bevor eine Aussage über zeitliche Veränderun-

gen getroffen werden sollte. 

Grundwasser-Monitoring 

Für ein Grundwasser-Monitoring sind Qualitäts-

messstellen erforderlich. Rammfilterbrunnen 

sind vor allem hinsichtlich ihrer hydraulischen 

Position im Grundwasserleiter nicht hinreichend 

bestimmbar und können keine reproduzierbaren 

Bedingungen für die Probenahme sicherstellen. 

Sie sind für ein Grundwasser-Monitoring grund-

sätzlich nicht zulässig. 

Generell empfiehlt es sich, bei einem Grundwas-

ser-Monitoring nicht nur die jeweils relevanten 

Schadstoffe zu beobachten. Unverzichtbar ist bei 

jeder Wasserprobenahme die Beobachtung der 

Parameter Sauerstoff, elektrische Leitfähigkeit, 

Temperatur, pH-Wert und Redoxspannung vor 

Ort. Bereits dadurch lassen sich u. U. Hinweise 

auf geänderte Abstrombedingungen oder Ver-

dünnung erkennen. Auch die Analyse der Haupt-

Anionen und -Kationen (Ionenverhältnisse oder 

komplette Ionenbilanz) kann wichtige Erkennt-

nisse liefern, die im Einzelfall erst eine Interpre-

tation der gemessenen Schadstoffgehalte mög-

lich machen. 

Beim Abpumpen von Grundwasser vor wieder-

holten Probenahmen oder bei Pumpversuchen 

können erhebliche Mengen (auch kontaminier-

ten) Grundwassers anfallen. Einleitgenehmigun-

gen sind rechtzeitig zu klären. 
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Bei entsprechenden Aufgabenstellungen sind 

Gegenüberstellungen von Messwerten (Gehalte, 

aber auch Verhältnisse von Einzelsubstanzen) 

und ebenfalls zeitlich veränderlichen Randbedin-

gungen (Wasserstände, vor Ort gemessene Para-

meter, Probenahmedetails usw.) ergänzend aus-

zuwerten. 

Im Infoblatt AH BoGwS aktuell, Ausgabe 

16/2014 wird ein kurzer Überblick zum Grund-

wasser-Monitoring mit beispielhaften Erläute-

rungen gegeben (Bezug über www.leitstelle-

des-bundes.de). 

Bodenluft-/Deponiegas-Monitoring  

Für die Beobachtung gas- oder dampfförmiger 

Stoffe sind in der Regel dauerhaft eingerichtete 

Messstellen oder andere Einrichtungen zur Er-

fassung von Ausgasungen erforderlich. Die Be-

dingungen bei mobilen Sonden sind meist nicht 

hinreichend reproduzierbar. 

Zusätzlich zu analytischen Messungen ist beson-

ders auf die atmosphärischen Bedingungen 

(Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Nie-

derschläge usw. sowie deren Veränderungen im 

Vorfeld der Beobachtungen) zu achten, die die 

Ergebnisse von Probenahmen und Messungen 

beeinflussen können. Der erforderliche Mess- 

und Dokumentationsumfang ist im Einzelfall 

festzulegen. 

Boden-Monitoring  

Wiederholte Beobachtungen der Bodenqualität 

im Rahmen eines Monitorings spielen bisher bei 

der Bearbeitung von KF keine Rolle. 

Die Bundesländer betreiben ein Netz von Bo-

den-Dauerbeobachtungsflächen zur Umwelt-

überwachung auf landwirtschaftlich und forst-

lich genutzten Böden. Das Umweltbundesamt 

führt die Daten in einem Fachinformationssys-

tem zusammen und hat die Möglichkeit, länder-

übergreifende Auswertungen durchzuführen 

(siehe https://www.umweltbundesamt.de). Me-

thodische Anleitungen enthält DIN EN ISO 

16133:2019-07 Bodenbeschaffenheit - Leitfaden 

zur Einrichtung und zum Betrieb von Beobach-

tungsprogrammen. 

LABO (2017): Hintergrundwerte für anorgani-

sche und organische Stoffe in Böden - 4. überar-

beitete und ergänzte Auflage 

(https://www.labo-deutsch-

land.de/documents/LABO_Fassung_HGW_Be-

richt_02_2017.pdf; Zugriff: 2023-03-08), dort 

auch Hinweise auf Forschungsprojekte des UBA. 

Als Beispiele für Bundesländer-spezifische Infor-

mationsseiten seien genannt (Zugriff: 2023-03-

08): 

https://www.lfu.bayern.de/boden/hintergrund-

werte/index.htm  

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/bo-

den/bodenschutz/HGW_Internet_2003-3.pdf  

https://numis.niedersachsen.de/karten-

dienste?lang=de&topic=bo-

den&bgLayer=maps_omniscale_net_osm_web-

merca-

tor_1&E=1013007.37&N=6912886.50&zoom=8 

  

http://www.leitstelle-des-bundes.de/
http://www.leitstelle-des-bundes.de/
https://www.umweltbundesamt.de/
https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO_Fassung_HGW_Bericht_02_2017.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO_Fassung_HGW_Bericht_02_2017.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO_Fassung_HGW_Bericht_02_2017.pdf
https://www.lfu.bayern.de/boden/hintergrundwerte/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/boden/hintergrundwerte/index.htm
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/boden/bodenschutz/HGW_Internet_2003-3.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/boden/bodenschutz/HGW_Internet_2003-3.pdf
https://numis.niedersachsen.de/kartendienste?lang=de&topic=boden&bgLayer=maps_omniscale_net_osm_webmercator_1&E=1013007.37&N=6912886.50&zoom=8
https://numis.niedersachsen.de/kartendienste?lang=de&topic=boden&bgLayer=maps_omniscale_net_osm_webmercator_1&E=1013007.37&N=6912886.50&zoom=8
https://numis.niedersachsen.de/kartendienste?lang=de&topic=boden&bgLayer=maps_omniscale_net_osm_webmercator_1&E=1013007.37&N=6912886.50&zoom=8
https://numis.niedersachsen.de/kartendienste?lang=de&topic=boden&bgLayer=maps_omniscale_net_osm_webmercator_1&E=1013007.37&N=6912886.50&zoom=8
https://numis.niedersachsen.de/kartendienste?lang=de&topic=boden&bgLayer=maps_omniscale_net_osm_webmercator_1&E=1013007.37&N=6912886.50&zoom=8
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A-2.1.2.8 Berücksichtigung natürlicher 

Schadstoffminderungsprozesse 

Grundlagen 

Seit Ende der 1990er Jahre wurde in Deutsch-

land immer ausführlicher über den natürlichen 

Rückhalt und Abbau von Schadstoffen in Böden 

und Grundwasser diskutiert. Sicher ist, dass die-

ser Rückhalt und Abbau seit jeher existiert, auch 

wenn diese Prozesse bis dahin in Deutschland 

nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Im 

US-Amerikanischen Raum ist dagegen schon seit 

langem von „natural attenuation“ (NA) die Rede. 

„Monitored natural attenuation“ (MNA) wird da-

für verwendet, wenn zusätzlich eine Überwa-

chung der Prozesse stattfindet. Gemäß §2 (17) 

BBodSchV sind unter dem Begriff natürliche 

Schadstoffminderung alle biologischen, chemi-

schen oder physikalischen Prozesse zu verste-

hen, die zu einer Verringerung der Masse, des 

Volumens, der Fracht, der Konzentration, der 

Toxizität oder der Mobilität eines Schadstoffes 

im Boden oder im Grundwasser führen.  

Ein „MNA-Konzept“ kann als Alternative zu ei-

ner aktiven Sanierungsmaßnahme akzeptiert 

werden, wenn bestimmte Voraussetzungen er-

füllt sind. Dies sind vor allem: 

• Andere, aktive Sanierungsmaßnahmen 

sind nicht (mehr) verhältnismäßig. 

• Es erfolgte eine Sanierung der Schad-

stoffquelle bzw. eine Reduktion des 

Schadstoffaustrags. 

• Es findet ein natürlicher Schadstoffab-

bau statt, der hinreichend quantifizier-

bar ist. 

• Die Schadstofffahne im Grundwasser ist 

schrumpfend oder quasi stationär. 

Weiterhin ist §17 (4) BBodSchV zu beachten. 

Werden die natürlicherweise ablaufenden Pro-

zesse technisch durch hydraulische, biologische 

oder chemische Verfahren unterstützt, wird da-

für der Begriff „Enhanced Natural Attenuation“ 

(ENA) verwendet. 

Begriffsdefinitionen  und Empfehlungen für die 

praktische Vorgehensweise sind übersichtlich im 

Positionspapier „Berücksichtigung natürlicher 

Schadstoffminderungsprozesse bei der Altlas-

tenbearbeitung“ der LABO (Bund-/Länder-Ar-

beitsgemeinschaft Bodenschutz, Ständiger Aus-

schuss Altlasten – ALA, Ad-hoc Unterausschuss 

„Natürliche Schadstoffminderung") zusammen-

gestellt (ursprüngliche Version vom 10.12.2009). 

Mit Stand vom 15.09.2015 wurde das Positions-

papier um den neuen Anhang 3 "Empfehlungen 

zur Verhältnismäßigkeitsbetrachtung bei der 

Entscheidung über die Durchführung von MNA" 

erweitert und umbenannt in „Berücksichtigung 

der natürlichen Schadstoffminderung bei der 

Altlastenbearbeitung“: www.labo-deutsch-

land.de. Die Umweltministerkonferenz hat der 

Veröffentlichung des aktualisierten Positionspa-

piers durch Umlaufbeschluss (Umlaufverfahren 

Nr. 22/2015) zugestimmt. 

Auf Vorschlag der LABO wurde vom Helmholtz-

Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ – 

eine „Auswertung von MNA-Konzepten in 

Deutschland - Zustandsanalyse“ in Auftrag ge-

geben und unter fachlicher Begleitung des stän-

digen Ausschusses „Altlasten“ (ALA) der LABO 

durchgeführt. Gegenstand ist eine Analyse zur 

Bandbreite behördlichen Handelns bei der Um-

setzung von MNA-Konzepten, orientiert an den 

Empfehlungen des LABO-Positionspapiers „Be-

rücksichtigung der natürlichen Schadstoffmin-

derung bei der Altlastenbearbeitung“. Der 

Schlussbericht vom 28.11.2014 zu dieser Aus-

wertung ist auf der Website des UFZ 

(https://www.ufz.de/index.php?de=38856; Zu-

griff: Mai 2020) verfügbar. 

Das Positionspapier zeigt einen Weg auf, wie die 

zuständigen Bodenschutzbehörden ihr Ermessen 

ausüben können und im Rahmen der Verhältnis-

mäßigkeitsprüfung von Maßnahmen über die 

Beobachtung von natürlichen Schadstoffminde-

rungsprozessen auf der Basis eines „MNA-Kon-

zepts“ entscheiden können. Es wird jedoch auch 

verdeutlicht, dass es sich hierbei immer um eine 

http://www.labo-deutschland.de/
http://www.labo-deutschland.de/
https://www.ufz.de/index.php?de=38856
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Einzelfallentscheidung handelt, die in enger Ab-

stimmung zwischen Pflichtigem und Behörde 

getroffen werden sollte. 

Neben dem Positionspapier der LABO bieten die 

Internetseiten des BMBF-Förderschwerpunktes 

KORA („Kontrollierter natürlicher Rückhalt und 

Abbau von Schadstoffen bei der Sanierung kon-

taminierter Böden und Grundwässer“) unter 

www.natural-attenuation.de einen guten Ein-

stieg zur Suche nach speziellen Informationen. 

Gefährdungsabschätzung 

Natürliche Schadstoffminderungsprozesse sind 

bei der Gefährdungsabschätzung als Standortge-

gebenheit (wie z. B. die geologischen oder hyd-

rogeologischen Gegebenheiten) zu betrachten. 

Nach §13 (6) BBodSchV müssen sie spätestens in 

der Phase IIb wie alle anderen Standortgege-

benheiten im erforderlichen Umfang untersucht 

und gewürdigt werden. Grundsätzlich ist auch in 

der wasserungesättigten Bodenzone der natürli-

che Abbau und Rückhalt von Schadstoffen bei 

der Gefährdungsabschätzung zu berücksichti-

gen. Nur wenn die Schadstoffminderungspro-

zesse identifiziert und hinreichend quantifizier-

bar sind, können sie gemäß §17 BBodSchV 

(2021) im Rahmen der Entscheidung über Sanie-

rungsmaßnahmen berücksichtigt werden.  

Praxisbezogene Anwendung 

Natürliche Rückhalte- und Schadstoff-Abbau-

vorgänge sind dahingehend zu beurteilen, ob sie 

für eine wirtschaftliche Gefahrenbeseitigung 

kontrolliert genutzt bzw. unterstützt werden 

können. 

Zum Abbau von organischen Schadstoffen (z. B. 

MKW, BTEX, LHKW, PAK, Nitroaromaten) ist 

eine ausreichende Verfügbarkeit von Elektro-

nenakzeptoren erforderlich. Die Ermittlung des 

Abbaupotenzials erfolgt im Rahmen der Boden- 

bzw. Grundwasseruntersuchung. Sofern nicht 

bereits Kenntnisse bezüglich der Grundwasser-

beschaffenheit vorliegen, sind folgende Parame-

ter zu ermitteln: 

1. pH-Wert, Leitfähigkeit, Redoxspannung, Sau-

erstoff, Nitrat, Sulfat, Phosphat und Kohlen-

dioxid 

2. Ergänzend ggf. Eisen II und III, Mangan II 

und IV, Ammonium, Nitrat, Nitrit, Methan, 

DOC, Säurekapazität, Chlorid sowie die 

Haupt-Kationen Natrium, Kalium, Calcium, 

Magnesium 

Signifikante Differenzen zwischen den Konzent-

rationen dieser Parameter im unbelasteten An-

strom und den Konzentrationen im belasteten 

Bereich bzw. im Abstrom dienen als Nachweis 

für stattfindende Abbauprozesse im Grundwas-

serleiter und ermöglichen eine Abschätzung des 

Abbaupotenzials.  

Der Nachweis, dass ausreichend Abbaupotenzial 

zur Verfügung steht, muss kontinuierlich er-

bracht werden. Dazu sind zeitlich gestaffelte Un-

tersuchungen zu vergleichbaren Bedingungen 

notwendig. Im Zuge dieser Untersuchungen 

kann der Umfang auf die wesentlichen Parame-

ter, die für den jeweiligen Standort an den Ab-

bauprozessen beteiligt sind, reduziert werden.  

http://www.natural-attenuation.de/
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A-2.1.2.9 Parameterauswahl - Einsatz 

von Summenparametern 

Die Auswahl der gemäß Untersuchungspro-

gramm zu untersuchenden Parameter muss vor 

der Durchführung einer Probenahme erfolgen, 

da diese in der Regel darauf ausgerichtet werden 

muss.  

Die Untersuchung eines bestimmten Parameters 

dient zudem stets einem bestimmten Zweck. 

Dies kann z. B. die Charakterisierung eines Mate-

rials sein, eine Überwachung, die Eingrenzung 

einer Kontamination, eine Plausibilitätsprüfung 

anderer Messungen oder auch die Erfüllung be-

hördlicher Auflagen. Kein Parameter sollte ohne 

konkrete Aufgabe untersucht werden, d. h., die 

Messergebnisse für jeden Parameter müssen 

auch ausgewertet, angemessen dargestellt und 

beurteilt werden. Allein eine Auflistung der un-

tersuchten Parameter sowie der Messergebnisse 

ist (sofern nicht ausdrücklich so vereinbart) nicht 

ausreichend. 

Die Auswahl der zu untersuchenden Parameter 

ist im Untersuchungsplan zu begründen. 

Neben den stoffspezifischen Parametern werden 

oft auch sog. „Summenparameter“ untersucht. 

Diese resultieren zum einen aus Untersuchungs-

verfahren, die funktionale Eigenschaften be-

stimmter Stoffgruppen nutzen, wie z. B. TOC 

(gesamter organischer Kohlenstoff), CSB (chemi-

scher Sauerstoffbedarf), EOX oder AOX (eluier-

bare/adsorbierbare halogenierte Kohlenwasser-

stoffe) oder der sog. Phenolindex.  

Ein anderer oft genutzter Parameter ist der „Mi-

neralölkohlenwasserstoff-Index“ MKW. Dieser 

soll als Maß für die Menge einer Vielzahl vorhan-

dener Kohlenwasserstoffverbindungen dienen 

und wird berechnet nach einer gaschromati-

schen Detektion mit Integration des Chromato-

gramms unter der Annahme, dass es sich um ein 

Gemisch aus Diesel und Schmieröl handelt. Da 

das Stoffgemisch in der Praxis auch ganz anders 

zusammengesetzt sein kann, stellen die Mess-

werte nur einen Index dar und keinen realen 

Stoffgehalt (obwohl auch der Index in mg/l oder 

mg/kg angegeben wird). Das Untersuchungser-

gebnis bedarf in jedem Fall einer zusätzlichen 

Erläuterung. Die Chromatogramme sind stets 

zur Auswertung heranzuziehen. Ausgewählte ty-

pische Chromatogramme sind im Untersu-

chungsbericht darzustellen und zu erläutern 

(siehe auch Hessisches Landesamt für Umwelt 

und Geologie (2005): Auswertung von Mineralöl-

Gaschromatogrammen.- Handbuch Altlasten, 

Band 3, Teil 5). 

Andere „Summenparameter“ (z. B. BTEX, LHKW, 

PAK, PCB, PFC) entstehen durch reines Aufsum-

mieren der zuvor separat bestimmten einzelnen 

Verbindungen. Diese Vorgehensweise wurde in 

der Vergangenheit vor allem für eine rasche ori-

entierende Beurteilung genutzt, ist aber ohne 

Betrachtung der Gehalte und Verteilung der Ein-

zelstoffe für eine Gefährdungsabschätzung nicht 

ausreichend.  

Dies ist auch dadurch begründet, dass bei eini-

gen Summenparametern der Umfang der zu 

summierenden Einzelstoffe nicht eindeutig fest-

gelegt oder Veränderungen unterworfen ist. 

Zum Beispiel ist bei BTEX die Anzahl der Einzel-

stoffe in der Anlage 2 der BBodSchV (2021) fest-

gelegt als: Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xy-

lole. Die BBodSchV enthält für BTEX ausschließ-

lich Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden-

Grundwasser. Werden Gehalte im Feststoff für 

eine abfallrechtliche Bewertung nach EBV unter-

sucht, fließen in den Summenparameter BTEX 

jedoch neben Benzol, Toluol, Ethylbenzol und 

Xylole auch Styrol und Cumol ein. Die Zusam-

mensetzung der Summe ist hier also abhängig 

von der rechtlichen Grundlage. Die Definition 

des Parameters LHKW in der Anlage 2 der 

BBodSchV ist für die praktische Umsetzung 

nicht anwendbar. Es gibt theoretisch hunderte 

von halogenierten C1- und C2-Kohlenwasser-

stoffen, von denen nur einige praktisch relevant 

und mit vertretbarem Aufwand analysierbar sind. 

Der aufsummierte Wert wird dadurch abhängig 

davon, welche und wie viele Verbindungen be-

stimmt werden. In jedem Fall muss bei der Ver-
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wendung von Summenparametern nachvollzieh-

bar sein, welche Einzelergebnisse für die Sum-

menbildung herangezogen wurden (§24 

BBodSchV). 

In der Methodensammlung Feststoffuntersu-

chung, herausgegeben vom LAGA Forum Abfall-

untersuchung und dem Fachbeirat Bodenunter-

suchung (FBU) finden sich im Abschnitt II.7.2 

(Abfall-/Boden- und Altlastenuntersuchungsre-

levante organische Stoffgruppen) Auflistungen 

und Empfehlungen dafür, welche Verbindungen 

den jeweiligen Stoffgruppen (BTEX, Chlorben-

zole, Chlorphenole, LHKW, PAK, PCB, PFC usw.) 

zuzurechnen sind (siehe https://www.umwelt-

bundesamt.de/themen/boden-flaeche/kommis-

sionen-beiraete/fachbeirat-bodenuntersuchun-

gen-fbu). 

Zum anderen haben die aufsummierten Verbin-

dungen oft unterschiedliche Eigenschaften hin-

sichtlich ihrer Mobilität, ihres natürlichen Ab-

bauverhaltens, ihrer toxikologischen Eigenschaf-

ten usw. Eine Gefahrenbeurteilung über einen 

aufsummierten Parameter wird dadurch sehr 

unsicher. Die Möglichkeiten einer Summenbil-

dung über Toxizitätsäquivalente (wie etwa bei 

Dioxinen oder PFC) sind für verschiedene Stoff-

gruppen unterschiedlich und oft wissenschaft-

lich noch nicht ausreichend abgesichert. 

Bei der Beobachtung der räumlichen und zeitli-

chen Ausbreitung der Stoffe, gehen wichtige In-

formationen verloren, wenn allein die „Summen-

werte“ betrachtet werden. Auch lassen sich se-

lektiver natürlicher Abbau und die Wirksamkeit 

einiger Sanierungsverfahren nur mit Betrachten 

der Einzelstoffe beurteilen. Ggf. ist es z. B. bei 

Überwachungen ausreichend und zielführender, 

nur bestimmte Einzelstoffe zu betrachten, statt 

alle, die üblicherweise zu einem „Summenwert“ 

gehören (siehe auch Parameterauswahl/Sum-

menparameter beim Grundwassermonitoring im 

Infoblatt AH BoGwS aktuell, Ausgabe 16/2014; 

Bezug über www.leitstelle-des-bundes.de). 

Spezielle Parameter bei Kontaminationen 

durch Vergaserkraftstoffe - MTBE 

Seit den 1980er Jahren wird in Deutschland Me-

thyl-tertiär-butylether (MTBE) und untergeord-

net auch tert-Amylmethylether (TAME) zur Ver-

besserung von Vergaserkraftstoffen eingesetzt 

(in den USA bereits wesentlich eher). Dieser 

Stoff ist biologisch kaum abbaubar und kann 

sich gut in Grund- und Oberflächengewässern 

ausbreiten. Er ist daher von besonderer Relevanz 

für Trinkwassernutzungen. In jüngster Zeit wird 

der Einsatz von MTBE in Kraftstoffen aufgrund 

von Steuervergünstigungen für Bio-Kraftstoffe 

fast vollständig durch Ethyl-tertiär-butylether 

(ETBE) ersetzt. Dieser Stoff hat aus Sicht des 

Grundwasserschutzes ähnlich problematische 

Eigenschaften wie MTBE. Als Folge wurde der 

GFS der LAWA 2016 angepasst: Es gilt ein zu-

sammenfassender GFS für alle Etheroxygenate 

(MTBE, ETBE und TAME) von 5 µg/l, wobei der 

Anteil an ETBE maximal 2,5 µg/l betragen darf 

(s. GFS 2016, 

https://www.lawa.de/documents/geringfuegig-

keits_bericht_seite_001-028_1552302313.pdf). 

Bei Kontaminationen durch Vergaserkraftstoffe 

sind die laboranalytischen Untersuchungen der 

Nutzungshistorie des Standortes anzupassen 

und erforderlichenfalls auch die Parameter 

MTBE und ETBE zu berücksichtigen. 

  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/kommissionen-beiraete/fachbeirat-bodenuntersuchungen-fbu
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/kommissionen-beiraete/fachbeirat-bodenuntersuchungen-fbu
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/kommissionen-beiraete/fachbeirat-bodenuntersuchungen-fbu
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/kommissionen-beiraete/fachbeirat-bodenuntersuchungen-fbu
http://www.leitstelle-des-bundes.de/
https://www.lawa.de/documents/geringfuegigkeits_bericht_seite_001-028_1552302313.pdf
https://www.lawa.de/documents/geringfuegigkeits_bericht_seite_001-028_1552302313.pdf
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A-2.1.2.10 Untersuchung und Bewertung 

von leichtflüchtigen  

Substanzen 

Das Ausgasen leichtflüchtiger Substanzen ist bei 

der Probenahme soweit wie möglich zu mini-

mieren. Daher ist die Entnahme von Proben un-

mittelbar nach dem Ziehen der Rammkern-

sonde, dem Auftrennen des Liners bzw. der 

frisch abgeschälten Schurfwand zügig durchzu-

führen. Gegebenenfalls werden zunächst meh-

rere Proben entnommen und in Abhängigkeit 

vom Schichtenaufbau erfolgt nach der Kernauf-

nahme die Auswahl der Proben für die Analytik. 

Für die Gewinnung der Proben sind geeignete 

Probenstecher zu verwenden, die das erforderli-

che definierte Probenvolumen aufnehmen (z. B. 

abgeschnittene Einwegspritzen entsprechender 

Größe). 

Die Bodenproben sind vor Ort in die Probenge-

fäße zu überführen. Als Probengefäße sind gas-

dicht verschließbare Gläser mit PTFE-beschich-

teten Dichtungen oder Septen zu verwenden. 

Die Gläser enthalten eine definierte Menge an 

Methanol, in der die leichtflüchtigen Stoffe ge-

löst werden. Nach dem Befüllen sind die Ränder 

der Gläser ggf. zu säubern, damit die Dichtheit 

des Probengefäßes gewährleistet ist. 

Das Probenmaterial ist entweder nach dem Be-

füllen der Gläser mit einem definierten Volumen 

Methanol zu überschichten oder in Gläser zu 

überführen, die bereits eine definierte Menge 

Methanol enthalten.  

 

Die detaillierte geologische Aufnahme des Bohr-

kerns ist erst nach der Probenahme durchzufüh-

ren. 

Hinweis: Selbst bei sorgfältigster Ausführung 

sind nicht quantifizierbare Minderbefunde zu er-

warten. Daher sind die Analysenergebnisse als 

mindestens im Boden enthaltene Schadstoffge-

halte zu betrachten. Leichtflüchtige organische 

Schadstoffe wie Benzol und einige Homologe, 

Naphthalin und leichtflüchtige Halogenkohlen-

wasserstoffe werden ohne Probenvorbehand-

lung aus der ungetrockneten Feldprobe analy-

siert. Dazu werden definierte Mengen des Pro-

benmaterials vor Ort in gasdicht verschließbare 

Glasgefäße übergeführt und mit definierten Vo-

lumina Lösungsmittel überschichtet, gasdicht 

verschlossen und der Analyse zugeführt. Der 

Trockenmassenanteil (nach DIN EN 15934: 

2012-11) ist gesondert in einer separaten Probe 

zu bestimmen. Dieser ist bei der Angabe der 

Analysenergebnisse zu berücksichtigen. 

In der Methodensammlung Feststoffuntersu-

chung, herausgegeben vom LAGA Forum Abfall-

untersuchung und dem Fachbeirat Bodenunter-

suchung (FBU) finden sich im Abschnitt II.7.3 

(Organische Analytik Feststoffe) Auflistungen 

und Empfehlungen zu Messverfahren (siehe 

https://www.umweltbundesamt.de/the-

men/boden-flaeche/kommissionen-bei-

raete/fachbeirat-bodenuntersuchungen-fbu). 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/kommissionen-beiraete/fachbeirat-bodenuntersuchungen-fbu
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/kommissionen-beiraete/fachbeirat-bodenuntersuchungen-fbu
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/kommissionen-beiraete/fachbeirat-bodenuntersuchungen-fbu
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